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A ALLGEMEINER TEIL-WETTBEWERBSORDNUNG

A.1  Ausloberin bzw. Auftraggeberin
Stadt Wien
vertreten durch die Abteilung

Architektur und Stadtgestaltung 1120 Wien, Niederhofstralle 21-23

A.2  Bauherrin

Stadt Wien

vertreten durch die Abteilungen

Kindergarten 1030 Wien, Thomas-Klestil-Platz 11
Schulen 1060 Wien, Mollardgasse 87

A.3 Verfahrensorganisation und Vorpriifung
next-pm ZT GmbH
1010 Wien, Spiegelgasse 10/5

office@ next-pm.at

A.4 Verfahrensgegenstand

Gegenstand des Wettbewerbs ist die Erlangung eines Losungsvorschlages fiir den Neubau des
Bildungscampus Seestadt aspern lll in 1220 Wien.

A.5 Verfahrensart

Der Wettbewerb wird als offener, EU-weiter, zweistufiger Realisierungswettbewerb nach den
Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 2018 - BVergG 2018 fiir den Oberschwellenbereich
durchgefihrt.

A.6 Teilnahmeberechtigung

1. Teilnahmeberechtigt sind natiirliche und juristische Personen, die liber eine entsprechende Eignung
zur Erbringung der wettbewerbsgegenstandlichen Leistungen verfliigen, und auf die kein
Ausschlussgrund nach dem BVergG 2018 zutrifft.

2. Teilnehmerinnen- bzw. Teilnehmergemeinschaften (Zusammenschliisse mehrerer Personen bzw.
Unternehmen zur Einreichung eines gemeinsamen Wettbewerbsbeitrags) missen die
Teilnahmeberechtigung als Gemeinschaft erfiillen. Jedes Mitglied einer Teilnehmerinnen- bzw.
Teilnehmergemeinschaft muss die Teilnahmeberechtigung fir den ihm zukommenden Telil
nachweisen.

Teilnehmende sind nur zur Einreichung einer einzigen Wettbewerbsarbeit berechtigt. Varianten von
Wettbewerbsarbeiten sind nicht zugelassen. Eine Mehrfachteilnahme zieht den Ausschluss samtlicher
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Projekte nach sich, an denen die Verfasserin bzw. der Verfasser beteiligt ist. Eine Mehrfachteilnahme ist
ausschlieBlich fiir Subunternehmerinnen bzw. Subunternehmer zuldssig.

A.7

Ausschlussgriinde

Es wird auf § 78 BVergG 2018 verwiesen.

Unabhdngig davon ist die Teilnahme am Verfahren fir folgende natirliche und juristische Personen
ebenfalls nicht zuldssig:

a)

Personen oder Unternehmen sowie mit diesen verbundene Unternehmen, die an der Erarbeitung
der Wettbewerbsunterlagen unmittelbar oder mittelbar beteiligt waren, soweit durch ihre
Teilnahme ein fairer und lauterer Wettbewerb verzerrt ware;

Personen oder Unternehmen sowie mit diesen verbundene Unternehmen, die an der Erstellung von
Vorprojekten fiir den Architekturwettbewerb mitgewirkt haben, sofern der in der Vorarbeit
wurzelnde Wissensvorsprung gegenuber den Wettbewerbsteilnehmenden nicht durch das
nachweisliche Zugéanglichmachen der Informationen, insbesondere durch Verdéffentlichung
allfalliger Vorprojekte, egalisiert wird;

Die Verfahrensorganisatorin bzw. Verfahrensorganisator, Vorpriferinnen bzw. Vorprifer,
Beraterinnen bzw. Berater, Preisrichterinnen bzw. Preisrichter und Ersatzpreisrichterinnen bzw.
Ersatzpreisrichter sowie:

ca) deren nahe Angehdrige (als solche gelten: Ehepartnerinnen bzw. Ehepartner, eingetragene
Partnerinnen bzw. Partner, Verwandte oder Verschwagerte in gerader Linie, in der Seitenlinie bis
zum vierten Grad Verwandte oder im zweiten Grad Verschwagerte, Stief-, Wahl- und Pflegeeltern,
Stief-, Wahl- und Pflegekinder sowie Miindel und Pflegebefohlene);

cb) deren Teilhabende an aufrechten Ziviltechnikerinnengesellschaften bzw.
Ziviltechnikergesellschaften (Biro- oder Arbeitsgemeinschaften, wobei Arbeitsgemeinschaften nur
dann als aufrecht gelten, solange Projekte gemeinsam bearbeitet werden);

Personen, die zu der Verfahrensorganisatorin bzw. dem Verfahrensorganisator, den
Vorpriferinnen bzw. Vorprifern, Beraterinnen bzw. Beratern, Preisrichterinnen bzw. Preisrichtern
und Ersatzpreisrichterinnen bzw. Ersatzpreisrichtern ein direktes oder indirektes finanzielles,
wirtschaftliches oder sonstiges personliche Interesse haben (z.B. Angestellte bei
Universitatsprofessorinnen bzw. Universitdtsprofessoren, Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der
von diesen geleiteten Abteilungen oder Arbeitsgruppen) bzw. Personen, zu denen ein Mitglied des
Preisgerichts in einem solchen Abhangigkeitsverhaltnis steht;

Personen, die den Versuch unternehmen, ein Mitglied des Preisgerichts, der Vorpriifung, Beratende
des Preisgerichts oder die Verfahrensorganisation zu beeinflussen, oder die einen Hinweis in den
eingereichten Unterlagen machen, der auf die Urheberschaft schlieBen lasst.

Ausschlussgriinde, die erst wahrend des Wettbewerbs entstehen, sind jenen gleichzusetzen, die
von Anfang an bestanden haben.

Ausschlussgriinde werden fiir Teilnehmende auch dann wirksam, wenn sie sich auf am Wettbewerb
Mitwirkende, insbesondere Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter, der Teilnahmeberechtigten
beziehen.
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A.8 Eignungsnachweise

Die Eignung muss gegeben sein und wahrend des gesamten Verfahrens aufrecht bleiben. Die
1. berufliche Befugnis,

2. berufliche Zuverlassigkeit,

3. finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit sowie

4. technische Leistungsfahigkeit

sind zu belegen.

Das Recht der Teilnehmenden, die Eignung durch die Vorlage einer Einheitlichen Europdischen
Eigenerklarung (EEE) gemdB der Durchfihrungsverordnung (EU) 2016/7 zur Einfihrung des
Standardformulars flr die Einheitliche Europdische Eigenerkldarung, ABI. Nr. L 3 vom 06.01.2016 S. 16,
vorlaufig zu belegen, bleibt unberihrt.

Teilnehmende kdonnen die Eignungsnachweise auch durch den Nachweis der Eintragung in einem
einschlagigen, allgemein zugdnglichen Verzeichnis eines Dritten belegen, sofern diesem die
geforderten Unterlagen vorliegen und von der Auftraggeberin selbst unmittelbar abrufbar sind. Jene
Nachweise, die z.B. im Auftragnehmerkataster Osterreich (ANKO) ersichtlich sind, miissen der
Auftraggeberin nicht nochmals vorgelegt werden, wenn sie zum Zeitpunkt der Priifung aktuell sind.
Hinsichtlich der Aktualitat missen die Nachweise den Anforderungen des BVergG 2018 entsprechen.
Enthalt das BVergG 2018 keine konkrete Angabe, diirfen diese Nachweise nicht dlter als 6 Monate sein.

Ist fiir einen Nachweis ein Formblatt vorgesehen, ist dieses grundsétzlich zu verwenden.

Falls die genannten Nachweise im Herkunftsland des Unternehmers nicht ausgestellt oder darin nicht
alle in § 78 Abs. 1 Z 1 bis 3 und 6 BVergG 2018 vorgesehenen Fidlle erwdhnt werden, kann die
Unternehmerin bzw. der Unternehmer eine eidesstattliche Erklarung oder eine entsprechende, vor
einer dafiir zustdndigen Gerichts- oder Verwaltungsbehoérde, vor einem Notar oder vor einer dafir
zustandigen Berufsorganisation des Herkunftslandes des Unternehmers abgegebene Erklarung, dass
kein Ausschlussgrund gemaR § 78 Abs. 1Z 1bis 3 und 6 BVergG 2018 vorliegt, beibringen.

Gegebenenfalls wird die Ausloberin bzw. Auftraggeberin weitere Informationen lber die genannten
Unternehmer Gber andere nachweislich festgestellte schwere Verfehlungen (Ausschlussgrund gemaRB §
78 Abs. Tbzw. § 249 Abs. 2 BVergG 2018) einholen.

Die Ausloberin bzw. Auftraggeberin wird die nachfolgend festgelegten Nachweise jedenfalls von der
Gewinnerin bzw. dem Gewinner sowie deren benannten Subunternehmen und Mitwirkenden
verlangen. Fiir diese wird die Ausloberin bzw. Auftraggeberin lberdies eine Auskunft aus der zentralen
Verwaltungsstrafevidenz ~ des  Bundesministers  fir  Finanzen gemdll & 28b  des
Ausldnderbeschiaftigungsgesetzes - AusIBG, BGBI. Nr. 218/1975, und eine Auskunft aus der
Verwaltungsstrafevidenz der Osterreichischen Gesundheitskasse als Kompetenzzentrum Lohn- und
Sozialdumpingbekdampfung (Kompetenzzentrum LSDB) gemdl3 § 35 des Lohn- und Sozialdumping-
Bekampfungsgesetzes — LSD-BG, BGBI. | Nr. 44/2016, einholen, ob diesen eine rechtskraftige
Bestrafung gemaB § 28 Abs. 1Z 1 AusIBG oder rechtskraftige Entscheidung gemaf §§ 28, 29 oder 31
LSD-BG zuzurechnen ist.
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1. Nachweis der beruflichen Befugnis

e Nachweis der entsprechenden Befugnis oder Gewerbeberechtigung zur Ausibung der
wettbewerbsgegenstandlichen Leistung.

e Urkunde bzw. Bescheinigung liber die Eintragung im in Anhang IX BVergG 2018 angefiihrten
Berufs- oder Handelsregister des Sitzstaates oder die Vorlage der betreffenden in Anhang IX des
BVergG 2018 genannten Bescheinigung.

e Von Teilnehmenden, die in einem EWR-Staat (auBer Osterreich) bzw. in der Schweiz anséssig sind,
sind gegebenenfalls weitere Nachweise zu Verfligung zu stellen, die sich aus den einschlagigen
Rechtsvorschriften ergeben.

2. Nachweis der beruflichen Zuverlassigkeit

e Firmenbuchauszug gemaR § 33 des Firmenbuchgesetzes, BGBI. Nr. 10/1991, und die Auskunft aus
dem Gewerbeinformationssystem Austria (GISA) gemaB § 365e Abs. 1der Gewerbeordnung 1994 -
GewO 1994, BGBI. Nr. 194/1994, oder gleichwertige Dokumente der zustdndigen Behorden des
Sitzstaates der Unternehmerin bzw. des Unternehmers.

e Firjuristische Personen:
Eine Strafregisterbescheinigung gemall § 10 des Strafregistergesetzes 1968, BGBI. Nr. 277/1968,
fir die von § 78 Abs. 2 BVergG 2018 erfassten Personen, bzw. die Registerauskunft fir Verbdnde
gemaB § 89m des Gerichtsorganisationsgesetzes — GOG, RGBI. Nr. 217/1896, oder eine
gleichwertige Bescheinigung eines Gerichtes oder einer Verwaltungsbehorde des Sitzstaates der
Unternehmerin bzw. des Unternehmers.

e Fir natlrliche Personen:
Eine Strafregisterbescheinigung gemal § 10 des Strafregistergesetzes 1968, BGBI. Nr. 277/1968,
oder eine gleichwertige Bescheinigung eines Gerichtes oder einer Verwaltungsbehorde des
Sitzstaates der Unternehmerin bzw. des Unternehmers.

e Eine Abfrage aus der Insolvenzdatei gemaR § 256 der Insolvenzordnung - 10, RGBI. Nr. 337/1914,
oder gleichwertige Dokumente der zustandigen Behorden des Sitzstaates des Unternehmers.

e Die letztglltige Kontobestdtigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustdndigen
Sozialversicherungstragers.

e Dieletztgultige Riickstandsbescheinigung geméafll §229a der Bundesabgabenordnung -BAO, BGBI.
Nr. 194/1961, oder gleichwertige Dokumente der zustdndigen Behdrden des Sitzstaates der
Unternehmerin bzw. des Unternehmers.

e Vorlage des letztgiltigen Riickstandsbescheides Giber die Entrichtung der Kommunalsteuer.

3. Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit
e Entsprechende Bonitatsauskunft (Bankerklarung).

e Im Auftragsfall ein Nachweis einer entsprechenden Berufs-/Betriebshaftpflichtversicherung in der
Hohe der Auftragssumme.

e Eine Erkldrung lber den Gesamtumsatz und gegebenenfalls (ber den Umsatz fir den
Tatigkeitsbereich, in den die gegenstdandliche Vergabe fidllt, hochstens fiir die letzten drei
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Geschaftsjahre oder fiir einen kiirzeren Tatigkeitszeitraum, falls das Unternehmen noch nicht so
lange besteht.

e Eine Einstufung der Bonitdt des Unternehmens gemaf} einem anerkannten Ratingsystem.

Kann eine Unternehmerin bzw. ein Unternehmer aus einem glaubhaft zu machenden berechtigten
Grund die geforderten Nachweise nicht beibringen, so ist die Auftraggeberin berechtigt, einen anderen
fur geeignet erachteten Nachweis zu fordern.

4. Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit

e Im Auftragsfall Ausbildungsnachweise und Bescheinigungen Uber die berufliche Befdhigung des
Unternehmers bzw. der Fiihrungskrafte des Unternehmers (siehe Vorgaben in den Formblattern
BIM Eignung und Formblatt Nachweise Kostenermittlungsgrundlagen).

e EineErklarung, aus der hervorgeht, Gber welche Ausstattung, welche Gerate und welche technische
Ausristung der Unternehmer fir die Ausfiihrung des Auftrages verfiigen wird (siehe Vorgaben im
Formblatt Technische Ausstattung).

A.9 Grundlagen des Wettbewerbs

1. Protokoll der Fragebeantwortung
2. Protokoll des Kolloquiums
3. Auslobung und Beilagen

Bei Widerspriichen gelten die Unterlagen in der angefiihrten Reihenfolge, das heil3t, dass die
Fragebeantwortung Bestimmungen der Auslobung konkretisieren kann.

Die Auslobung basiert auf der Wettbewerbsordnung Architektur (WOA 2010), dem Teil B des
Wettbewerbsstandards Architektur der Bundeskammer der Ziviltechnikerlnnen (WSA 2010). Sollten in
den Grundlagen des Wettbewerbs keine Regelungen getroffen worden sein, wird die
Wettbewerbsordnung Architektur (WOA 2010) subsididar herangezogen.

A.10 Geheimhaltungspflicht, Anerkennung der Preisgerichtsentscheidung

Mit der Einreichung der Wettbewerbsarbeit nehmen die Teilnehmenden samtliche
Wettbewerbsbestimmungen an. Die Teilnehmenden sind bis zum Ende der Anfechtungsfrist zur
Geheimhaltung des eigenen Projektes verpflichtet. Die Teilnehmenden nehmen zur Kenntnis, dass die
Entscheidungen des Preisgerichtes in allen Fach- und Ermessensfragen endgiiltig sind.

A.11  Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache, in der auch alle eingereichten Unterlagen zu verfassen sind, ist Deutsch.

A.12 Compliance

Die Stadt Wien trifft von sich aus MaBnahmen zur wirksamen Verhinderung, Aufdeckung und
Behebung von Interessenskonflikten, die sich bei der Durchfiihrung von Wettbewerben ergeben
kénnen, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden und eine Gleichbehandlung aller Teilnehmenden
zu gewadhrleisten. Die Stadt Wien bekennt sich zu einer transparenten und unbestechlichen Verwaltung
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fur alle Birgerinnen, Birger und Wirtschaftspartner. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lehnen jede

Form von Korruption ab.

Die Stadt Wien wurde 2011 Mitglied der Nichtregierungsorganisation Transparency International -
Austrian Chapter und hat sich zur Ablehnung von Korruption in jeder Form, zur Unterstiitzung hoher
ethischer Standards, zu einer verbindlichen Geschéftspolitik gegen Bestechung und andere Formen der
Korruption sowie zu einem Umsetzungsprogramm zur Schulung der Beschaftigten flr eine aktive
Korruptionspravention verpflichtet. Der Beitritt und die Selbstverpflichtungserklarung wurden vom

Wiener Gemeinderat einstimmig beschlossen.

A.13 Zusammensetzung des Preisgerichts und der Vorpriifung

Fachpreisrichterinnen / Fachpreisrichter:
Arch." DI™ Ursula Schneider

Arch. DI Andreas Kleboth (aspern Beirat)
DI™ Anna Detzlhofer

DI Franz Kobermaier (MA 19)

DI™ Ute Schaller (MD BD -KSI)

Sachpreisrichterinnen / Sachpreisrichter:
Mag.? Andrea Trattnig (MA 56)

Simone Loscher (MA10)

Ing. Michael Habitzl (MA 34)

DI" Brigitte Rabl (O1SS)

Vorpriferinnen / Vorpriifer:

DI™Martina Dabringer (MA 19)

Denise Weber (MA 56)

Stefan Rauscher (MA 56)

DI" Petra Wegerth, BSc (MA 10)

Ing." M.A. Adelheid Schwarzinger (MA 34)
Ing." Ozana Rados (MA 34)

DI" Denise Schluderbacher-Girsch (MA 21B)
DI Thomas Matthias Romm (Kreislaufwirtschaft)
Ing. Emre Koca, BSc MSc (MA 20)

Ines Wiesmiuller MA Bsc (MA 42)

Ing. Manfred Rossler (ReTeGO GmbH)

Ersatzpreisrichterinnen / Ersatzpreisrichter:
Arch. Prof. Dr. August Sarnitz

Arch."DI" Katharina Bayer (aspern Beirat)
Dipl.-Ing." Dr. Stephanie Drlik

DI Fredy Wolf (MA 19)

Arch. DI Herwig Kroat (MD BD - KSI)

Ersatzpreisrichterinnen / Ersatzpreisrichter:
Gerald Ollinger (MA 56)

Angela Rupp (MA10)

Ing. Peter Kovacs (MA 34)

Florian Szeywerth (OI1SS)

Ersatzvorpriferinnen / Ersatzvorpriifer:
DI™Annegret GeBner (MA 19)

Sandra Frank (MA 56)

DI™ Michaela Rebel-Burget (MA 56)
Barbara Tryfoniuk (MA10)

Thomas Hyps (MA 34)

Dino Sultanovic (MA 34)

DI Philipp Fleischmann (MA 21B)

DI™ Julia Flaszynska (Kreislaufwirtschaft)

DI™ Nicole Betsch (MA 42)
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In der konstituierenden Sitzung des Preisgerichtes am 4. November 2024 wurde Ursula Schneider zur
Vorsitzenden, Andreas Kleboth zum stellvertretenden Vorsitzenden sowie Franz Kobermaier zum
Schriftfihrer gewahlt.

Zur Unterstitzung des Preisgerichtes kdnnen Expertinnen bzw. Experten der Stadt Wien ohne
Stimmrecht mit beratender Funktion an dessen Sitzungen teilnehmen und nach Aufforderung durch
das Preisgericht Stellung nehmen.

Als Beraterinnen / Berater sind vorgesehen:
Vertreterin der Bezirksvorstehung flir den 22. Bezirk:
Bezirksratin Gabriele Plank
Vertreter wien 3420:
Dl Peter Hinterkdrner
Vertreterin / Vertreter der Stadt Wien, Magistratsdirektion, Bauten und Technik:
Ing. Gerhard Berger
DI MA Ralf Rissel
Arch."DI"Bernadette Luger, MSc
DIMA Klaus Kodydek
Vertreterin/ Vertreter der Bildungsdirektion Wien:
Josef Resinger, MSc
Ana-Maria Brunner
Vertreterin/ Vertreter der PPP-Beratung:
DI. Carl Thuimecke (Vasko + Partner Ingenieure)

Mag. Ing. Arnold Vielgut (Vasko + Partner Ingenieure)
Die Geschéaftsordnung des Preisgerichts findet sich in Abschnitt D.

A.14 Priifung und Beurteilung der Wettbewerbsarbeiten (Beurteilungskriterien)

Beurteilungskriterien

Die Wettbewerbsprojekte werden vom Preisgericht nachfolgenden in absteigender Reihenfolge ihrer
Bedeutung festgelegten Beurteilungskriterien bewertet:

e Stadtebauliche Einbindung in die 6rtlichen Gegebenheiten

e Umsetzung des raumlich-funktionalen und padagogischen Konzeptes im Innen- und Auenraum

e AuBeres Erscheinungsbild und innere raumliche Qualitat

o Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit in Bau und Betrieb

e Umsetzung der funktionellen, logistischen und verkehrstechnischen Vorgaben

In der 2. Wettbewerbsstufe wird auch bewertet, ob die Empfehlungen bzw. Auflagen des Preisgerichtes

aus der 1. Wettbewerbsstufe in der vertieften Bearbeitung umgesetzt wurden.
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Ungeplante Uberarbeitung im Rahmen der 2. Wettbewerbsstufe

Die Ausloberin bzw. Auftraggeberin behilt sich vor, Uberarbeitungen von jenen Wettbewerbsarbeiten
zu verlangen, die fiir Preise, Anerkennungspreise oder als Nachriickende infrage kommen. Solche
Uberarbeitungen miissen vom Preisgericht beschlossen werden. Eine angemessene
Aufwandsentschddigung ist durch die Ausloberin bzw. Auftraggeberin festzulegen.

Vorprifung

Die Vorprifung der eingereichten Wettbewerbsarbeiten wird von der Verfahrensorganisation
durchgefiihrt. An der Vorpriifung wirken, unter Wahrung der Anonymitat, Expertinnen bzw. Experten
der Stadt Wien mit. Die Vorpriiferinnen bzw. Vorprifer sind in ihren Gutachten von der Ausloberin bzw.
Auftragsgeberin weisungsfrei. Die Vorpriifungskriterien sind insbesondere:

Formale Kriterien:
e Einhaltung der formalen Wettbewerbsbedingungen

e Vollstandigkeit der Ausarbeitungen

Inhaltliche Kriterien:

e Einhaltung der definierten Bauplatzgrenzen und der stddtebaulichen Empfehlungen
e Prifung projektspezifischer Kennwerte

e Einhaltung des Raum- und Funktionsprogrammes

e Raumlich-funktionale und padagogische Parameter (Losung der Funktionsbereiche und deren
Zusammenwirken)

e ErschlieBung und Verkehrsanbindung

e Aspekte von Gender Mainstreaming und Benutzer*innenfreundlichkeit
e Aspekte der Freiraumplanung

e Logistik von Kiiche, Ver- und Entsorgung

e Plausibilitdt der haustechnischen Ansatze

e Plausibilitdit der konzeptionellen Darstellung des Brandschutzes / der Entfluchtung und der
Evakuierung

e Plausibilitat der Konstruktion
e Plausibilitat der konzeptionellen Darstellung der Kreislauffahigkeit
- Parameter der Lebenszyklusbetrachtung in der 2. Wettbewerbsstufe
1. Entsiegelung (C.02.1_Priiftabelle_RFP_Kennwerte_Kreislaufwirtschaft)
2. Ruck- & Adaptierbarkeit (Bewertung in Anlehnung an Level(s) 2.3 und 2.4)

3. Graue Energie: Volumen nicht erneuerbarer Materialien im Rohbau
(Pr. ftabelle_Geb, uderessourcenpass)

4. Kompaktheit (C.02.1_Priiftabelle_RFP_Kennwerte_Kreislaufwirtschaft)

5. 0Ol3-Gebaudehiille (Pr. ftabelle Energiekonzept)
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6 HWB (Pr. ftabelle Energiekonzept)
7 Kihllast (Pr. ftabelle Energiekonzept)
8. Energieertrag liber PV und Energiepfahle (Pr..ftabelle Energiekonzept)
9. Wartungskosten
e Wirtschaftlichkeit

Die Ergebnisse der Vorprifung werden dem Preisgericht zu Beginn der Sitzung in Form eines
schriftlichen Vorprifungsberichtes vorgelegt und mindlich erldutert. Die Vorprifung berichtet dem
Preisgericht Giber allfallige Verletzungen der Wettbewerbsbestimmungen.

A.15 Ausscheidensgriinde fir Wettbewerbsarbeiten

BeiVorliegen eines der folgenden VerstéBe wird die betroffene Wettbewerbsarbeit ausgeschieden:
a) Verletzung der Anonymitat

b) Versuch der Beeinflussung eines Mitglieds des Preisgerichts, der Vorprifung oder
Verfahrensorganisation

¢) Mangelnde Teilnahmeberechtigung
d) verspatete Abgabe physischer Teile der Wettbewerbsarbeit

Bei Vorliegen sonstiger VerstoBe gegen Wettbewerbsbedingungen - Formalfehler, Unterschreitung des
Erfordernisprogramms — kann die betroffene W ettbewerbsarbeit ausgeschieden werden. Das Ausscheiden
muss im Protokoll begriindet werden.

A.16 Preisgelder und Vergiitung
Fiur die 1. Wettbewerbsstufe sind keine Preisgelder oder Aufwandsentschadigungen vorgesehen.

Als Gesamtpreisgeld fiir den Wettbewerb stehen insgesamt € 236.000,- zuzliglich USt. zur Verfligung.
Folgende Preisgelder sind vorgesehen:

1. Preis € 71.000,- zuzuglich USt.
2.Preis € 57.500,- zuziglich USt.
3. Preis €43.000,- zuziglich USt.
3 Anerkennungspreise im Gesamtwert von € 64.500,- zuzliglich USt.

Das Gesamtpreisgeld kann auf Basis eines einstimmigen Beschlusses des Preisgerichts auch nach einem
anderen Schliissel vergeben werden.

Die Ausschittung der Preisgelder erfolgt grundsdtzlich nur bei vollstindiger Erfillung der
Aufgabenstellung und Einhaltung der Teilnahmebestimmungen. Wettbewerbsarbeiten, die
hervorragende Losungsansdtze zeigen, aber beispielsweise einzelne Kriterien in wesentlichen Punkten
nicht erfillen, kdnnen mit Anerkennungspreisen bedacht werden.

Die Preisgelder beinhalten einen Kostenersatz (Aufwandsentschadigung) fir die Herstellung aller von
den Teilnehmenden fiir das gegenstandliche Wettbewerbsverfahren anzufertigenden Ausarbeitungen
sowie aller sonstigen Spesen, die die Teilnehmenden fiir die Teilnahme am Wettbewerbsverfahren
aufwenden.
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Fir Teilnehmende der 2. Wettbewerbsstufe, die weder mit einem Preisgeld noch einem
Anerkennungspreis bedacht werden, ist eine Aufwandsentschadigung von je € 14.000,- zuzliglich USt.
vorgesehen.

Rechnungsanschrift Preisgelder und Aufwandsentschadigungen:

MA 10 -BA 4

Im Wege der MA 19
Postfach 588

1000 Wien

ATU 36801500

Auf der Rechnung sind der Betreff ,BIENE Il Neubauprogramm, BC Seestadt aspern Il und die
kostenrechnerische Zuordnung 8.106000.999.10 sowie die Bestellnummer MAO0100 / 2255954
anzufihren.

A.17 Absichtserkldrung

Die Auftraggeberin beabsichtigt, im Anschluss an den Wettbewerb mit der Gewinnerin bzw. dem
Gewinner ein Verhandlungsverfahren gemal3 § 37 Abs. 1Z 7 BVergG 2018 einzuleiten, mit dem Ziel,
einen Werkvertrag Uber die wettbewerbsgegenstandlichen Leistungen abzuschlieBen. Thema der
Verhandlungen werden insbesondere die Empfehlungen des Preisgerichts, der Auftragsgegenstand,
das  Generalplanungshonorar, die Leistungsfristen,  die Leistungsqualitdit  und die
Vertragsbestimmungen sein. Die Auftraggeberin behélt sich das Recht vor, allfédllige, aus sachlichen
oder wirtschaftlichen Griinden erforderliche Adaptierungen der eingereichten Wettbewerbsarbeit im
Zuge der Verhandlungen oder der weiteren Bearbeitung im Zuge des Auftrages zu vereinbaren. Dabei
sollen jedoch die wesentlichen Qualitdatsmerkmale des Wettbewerbsbeitrages erhalten bleiben.

Sollte kein positiver Vertragsabschluss mit der Gewinnerin bzw. dem Gewinner zustande kommen
kénnen, so beabsichtigt die Auftraggeberin anschlieBend mit der Verfasserin bzw. dem Verfasser des
zweitgereihten Projektes, bzw. im Falle des Scheiterns dieser Verhandlungen, mit der Verfasserin bzw.
dem Verfasser des drittgereihten Projektes in Verhandlungen zu treten.

Nimmt die Auftraggeberin von einer Weiterbearbeitung des Projekts nach Abschluss des W ettbewerbs
aus wichtigen sachlichen Griinden Abstand, so sind alle Anspriiche der Gewinnerinnen bzw. Gewinner
durch das Preisgeld abgedeckt.

Parallel zur Erbringung der zu verhandelnden Generalplanungsleistungen beabsichtigt die
Auftraggeberin nach den Bestimmungen des BVergG 2018 ein Vergabeverfahren zur Ermittlung eines
PPP-Konsortiums, welches die Bildungseinrichtung im eigenen Namen und auf eigene Rechnung
errichten und der Auftraggeberin gegen Zahlung eines Nutzungsentgelts zur Verfligung stellen wird.

Die Auftraggeberin wird dem PPP-Partner empfehlen, den Generalplanenden als Vertragspartner zur
Erbringung weiterer Generalplanungsleistungen zu beauftragen.

Sollte dies nicht gelingen, soll durch eine angemessene weitere Beauftragung des Generalplanenden
zumindest sichergestellt werden, dass die Qualitdt des Entwurfs realisiert wird. Dies kann durch die
Beauftragung von Beratungsleistungen (z.B. zur Kontrolle der Ubereinstimmung mit den festgelegten
architektonischen Qualitaten, zur Bemusterung) sowie der Qualitatskontrolle in der Umsetzung
erfolgen.

Stand 28.11.2024 —- Wettbewerb Neubau BC Seestadt aspern Ill- 1220 Wien



N Stadt
V Wien

Seite 15 / 69

A.18 Hinweise zur geplanten Leistungserbringung

Die Auftraggeberin weist darauf hin, dass im Auftragsfall die Planungsleistungen (Architektur,
Tragwerksplanung und Technische Ausrlistung) verpflichtend als Open-BIM-Projekt {ber alle
beauftragten Leistungsphasen abzuwickeln sind.

Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein Startprojekt zur Implementierung von Inhalten der
Kreislaufwirtschaft.

Ebenfalls sind FrauenférderungsmaBBnahmen gegebenenfalls verpflichtend durchzufiihren. Ndahere
Angaben finden sich im Formular Verpflichtungserklarung (Frauenférderung und Gender-Aspekte).
Dieses Formular ist im Auftragsfall nachzureichen.

Die Auftraggeberin legt Wert darauf, dass das kiinftige Planungsteam seine Leistungen mit einem
hohen AusmaB an Vorortprasenz erbringt.

A.19 Umfang und Inhalte der beabsichtigten Beauftragung

Building Information Modeling (BIM) beschreibt den integrierten Prozess der bauelementbasierten
Planung und setzt die elementbasierende, dreidimensionale Erstellung von Modellen voraus.

Open-BIM bedeutet, dass der modell- und informationsbasierende Datenaustausch unter Verwendung
verschiedener Softwarelésungen mit einer einheitlichen offenen Schnittstelle und auf Grundlage einer
einheitlichen Datenstruktur stattfindet. Die verwendete Software muss gemdafB building SMART
zertifiziert sein.

Die Umsetzung der Methodik BIM in den einzelnen beauftragten Leistungsphasen bedingt, dass
digitale Fachmodelle (je Fachdisziplin) zu erstellen sind. Zusatzlich erforderliche Datensatze (Plane,
Listen etc.) sind aus den Modellen heraus zu generieren bzw. abzuleiten, welche u.a. die Grundlage fir
die Ausschreibung der PPP-AN bilden. Die BIM-Fachkoordination ubernimmt dabei die
fachdisziplinspezifische Qualitatssicherung und Koordination.

Die Abstimmung der Fachplanung erfolgt durch die BIM-Gesamtkoordination. Diese koordiniert und
verifiziert die interdisziplinaren BIM-Inhalte und ist Teil der Generalplanungsleistung im beauftragten
Leistungsumfang.

Eine detailliertere Beschreibung der Leistungen findet sich in den Vertragskonzepten. Diese werden
den Teilnehmenden der 2. Wettbewerbsstufe libergeben:

e Werkvertrag mit Leistungsbildern
e AlA (Auftraggeber Informationsanforderung)
e BAP (BIM-Abwicklungsplan) - Grundlage

Die Endfassungen der Vertragsbestandteile AIA und BAP-Grundlage werden von der Auftraggeberin
erstellt. Die AIA beschreibt konkret die Informationsbediirfnisse der Auftraggeberin, um die
Projektziele zu erreichen. Des Weiteren dient die AIA als Grundlage des BAP, welcher im Zuge der
Planung in Abstimmung mit der BIM-Gesamtkoordination von der Auftraggeberin weiter
fortgeschrieben wird.

Die BIM-Projektleitung und BIM-Projektsteuerung wird seitens der Auftraggeberin bis zur Vorlage aller
Baubewilligungen erbracht. Ab der Ausfiihrungsplanung wird das gesamte BIM-Management durch die
spatere PPP-AN lGibernommen.
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Seitens der Auftraggeberin ist die Ubertragung folgender Generalplanungsleistungen beabsichtigt:

Leistungsbild Architektur

o n oo

Vorentwurf
Entwurf
Leitdetails
Einreichung

Leistungsbild Einrichtung

Planungsmobel

a.
b.
c.

Vorentwurf
Entwurf
Leitdetails

Serienmobel

a.
b.

Leistungsbild Freianlagenplanung

a.
b
c.
d
e

Leistungsbild Tragwerksplanung

a.
b.
c.
d.

Leistungsbild Technische Ausriistung

a.
b.
c.
d.
e.

Vorentwurf
Entwurf

Vorentwurf

Entwurf

Leitdetails

Einreichung
Mikroklimasimulationen

Vorentwurf

Entwurf inkl. Mitwirkung Leitdetails

Einreichung

Prifstatik gem. ONORM B 1990-1, Tabelle B.6, DSL 3 in Verbindung mit RC3

Vorentwurf
Entwurf inkl. Mitwirkung Leitdetails

Thermisch-dynamische Gebdude- und Anlagensimulation
Thermal-Response-Test inkl. thermische Simulation der Erdwarmesondenanlage

Einreichung

Leistungsbild Brandschutz

a.
b.
c.
d.

Vorentwurf
Entwurf inkl. Mitwirkung Leitdetails

Einreichung
Fluchtwegesimulationen
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Leistungsbild Bauphysik (Thermische Bauphysik, Schallschutz und Raumakustik)

a. Vorentwurf
b. Entwurf inkl. Mitwirkung Leitdetails
c. Einreichung

Leistungsbild Sonstige Leistungen

a. Kulturtechnikerinnen bzw. Kulturtechnikerleistungen
Leistungsbild Allgemeine Generalplanungsleistungen inkl. BIM-Gesamtkoordination

Objektspezifisches elektronisches Raumbuch als Teilleistung des Entwurfs
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Termine der 1. Wettbewerbsstufe

Bereitstellung der Auslobungsunterlagen bis spatestens

11. November 2024

Schriftliche Anfragen bis

26. November 2024 / 16:00 Uhr

Kolloquium, Veranstaltungssaal BC Liselotte -Hansen-Schmidt,
1220 Wien, Sonnenallee 116

27.November 2024 / 14:00 Uhr

Schriftliche Anfragen, Nachfrist bis

02.Dezember 2024 / 14:00 Uhr

Fragebeantwortung bis

13. Dezember 2024

Abgabe (Hochladen) der Wettbewerbsarbeiten 1. Stufe
bis spatestens

30.Janner 2025/ 12:00 Uhr

Abgabe des Modells 1. Stufe bis spatestens

12. Februar 2025/ 12:00 Uhr

Sitzung des Preisgerichtes 1. Stufe

25./ 26. Februar 2025

Voraussichtliche Termine der 2. Wettbewerbsstufe

Verstandigung der Teilnehmenden der 2. Stufe

03.Mé&rz 2025

Schriftliche Anfragen bis

14.Mé&rz 2025/ 14:00 Uhr

Fragebeantwortung bis

24.Marz 2025

Abgabe (Hochladen) der Wettbewerbsarbeiten 2. Stufe
bis spatestens

29. April 2025/ 12:00 Uhr

Abgabe des Modells 2. Stufe bis spatestens

06.Mai2025/ 12:00 Uhr

Sitzung des Preisgerichtes 2. Stufe

28.Mai 2025

Bekanntgabe des Wettbewerbsergebnisses

03.Juni2025

A.21 Kolloquium und Besichtigung des Bauplatzes

An dem in der Terminlbersicht angegebenen Termin findet mit Vertreterinnen bzw. Vertretern des
Preisgerichtes und der Ausloberin ein Kolloquium statt, um die Aufgabenstellung zu prazisieren und
erste Fragen der Interessierten zu besprechen. Es ergeht keine gesonderte Einladung.

Die Besichtigung des Bauplatzes ist unabhdangig vom Kolloquium individuell durchzufiihren.
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A.22 Schriftliche Anfragen und Fragebeantwortung

Fragen sind schriftlich Gber die elektronische Vergabeplattform https://ankoe.at zu stellen. Die Fragen
werden von der Ausloberin in Abstimmung mit dem Preisgericht beantwortet. Die beantworteten
Fragestellungen werden auf der Vergabeplattform bereitgestellt.

A.23 Abgabe der Wettbewerbsarbeiten

Die Abgaben miussen bis spdtestens zu den in der Terminibersicht angegebenen Terminen auf der
elektronischen Vergabeplattform erfolgen.

Hierflr stehen drei Felder zur Verfligung:

1. 6-stellige Kennzahl: Hier ist eine selbst auszuwdhlende sechsstellige Kennzahl verpflichtend zu
vergeben.

2. Dateiupload (Verfasserbrief): Die in der Ausschreibung vorgegebene Gesamtdatei
Verfasserinnenbrief bzw. Verfasserbrief ist hier hochzuladen.

3. Upload der Wettbewerbsunterlagen: Die in der Auslobung vorgegebene Gesamtdatei der
Projektunterlagen ist hier hochladen.

Fir die Abgabe der Wettbewerbsarbeiten ist eine qualifizierte elektronische Signatur notwendig.
Sollten Sie tber keine Moglichkeiten zur elektronischen Signatur verfiigen (z.B. Teilnahme aus dem
Ausland) setzen Sie sich bitte mit dem ANKO Support unter +43 1333 66 66 0 in Verbindung.

Das Modell muss bis zum in der Terminibersicht angegebenen Termin bei der Verfahrensorganisation
einlangen. Das Datum des Poststempels gilt nicht als Einlangungszeitpunkt. Die Verantwortung fir das
rechtzeitige Einlangen liegt bei den Teilnehmenden.

Das Modell ist in einer verschlossenen, transportfahigen Verpackung abzugeben bzw. zu Gbermitteln.
Die Verpackung ist mit der 6-stelligen Kennzahl, mit der Projektbezeichnung ,Wettbewerb
Bildungscampus Seestadt aspern Il zu versehen. Fir die Wahrung der Anonymitat ist folgende
Absenderadresse anzugeben: Kammer der Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker fir Wien,
Niederdsterreich und Burgenland, Karlsgasse 9, 1040 Wien.

A.24 Artund Umfang der einzureichenden Unterlagen - 1. Wettbewerbsstufe

4. Verfasserinnenbrief bzw. Verfasserbrief

Das ausgefiillte Formblatt Verfasserinnenbrief bzw. Verfasserbrief ist mit Namen und Anschrift des
Planungsteams unter Anfiuhrung der Projektverfasserinnen bzw. des Projektverfassers, der
Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter und aller beigezogenen Subunternehmerinnen bzw.
Subunternehmer einzureichen. Bei Teilnehmerinnengemeinschaften bzw. Teilnehmergemeinschaften
ist ein Mitglied als bevollmachtigten Vertreterin bzw. Vertreter auszuweisen. Der Verfasserinnenbrief
bzw. Verfasserbrief hat weiters die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse sowie die Kontonummer
des empfangsberechtigten Mitglieds des Planungsteams zu enthalten.
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Die nachfolgend angefiihrten Unterlagen sind im Feld Dateiupload (Verfasserbrief)
mit der Dateibezeichnung Kennziffer_Verfasserbrief.pdf als Gesamtdatei hochzuladen.

Ubersicht: Verfasserinnenbrief bzw. Verfasserbrief und Beilagen

Verfasserinnenbrief bzw. Verfasserbrief

Formblatt

Verzeichnis aller beigelegten Nachweise

Formblatt

Nachweise berufliche Befugnis

Dokument oder EEE oder Verzeichnis

Nachweise berufliche Zuverlassigkeit

Dokument oder EEE oder Verzeichnis

Nachweise finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit

Dokument oder EEE oder Verzeichnis

Nachweise technische Leistungsfahigkeit

Dokument oder EEE oder Verzeichnis

5. Einzureichende Projektunterlagen
Die Wettbewerbsarbeit ist auf zwei (2) Planblattern 90 cm x 140 cm Hochformat darzustellen.

Plandarstellungen

e  Strukturplanim M 1:2000 genordet
e Lageplanim M 1:1000 genordet mit

Dachdraufsichten inkl. Gebdudehdhe

(relative, absolute, Anzahl Geschol3e z.B.: E+4 - je Baukorper)
Nachbargebauden

Grundsticksgrenzen und Fluchtlinien

Hohenkoten

ErschlieBung

e  Grundriss EG mit Freianlagenkonzept und dessen Zonierung, einschlieBlich der umgebenden
StraBenflachen M 1:500 und mit Hohenkoten, die Funktionsbereiche des Gebdudes sind zwingend
in den Farben entsprechend dem vorgegebenen Farbschema anzulegen (siehe Farbcode Tabelle
B.5)

e Alle sonstigen Grundrisse M 1:500 genordet, die Funktionsbereiche sind zwingend in den Farben
entsprechend dem vorgegebenen Farbschema anzulegen (siehe Farbcode Tabelle B.5).

e In den Grundrissen ist der Losungsvorschlag raumscharf darzustellen und mit detaillierten
Raumstempeln (Raumnummer, Funktionsbeschreibung, Nutzflache) zu kennzeichnen.
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Wesentliche Ansichten und Schnitte mit Hohenkoten M 1:500 inkl. Anschlusshéhen und
Gelandeverlauf

Grundrisse der Bildungsbereiche 2 und 5 mit Méblierungsnachweis M 1:250
Skizzenhafte Darstellung fir die Flexibilitdt der Konstruktion (z.B. ein Fassadendetail)

Darstellung der Entwurfsidee - kann bei Bedarf abgegeben werden (Wettbewerbsfremde
Hintergrundbilder - Stimmungsbilder - sind nicht zuldssig und werden abgeklebt.)

Projektkurzbeschreibung und Erlauterungen (inkl. Beschreibung bzw. skizzenhafte Darstellung) in
die Darstellung integriert

Hinweise:

In Grundrissen, Schnitten und Ansichten sind realistische Aulenwandstarken
vorzusehen und grafisch darzustellen.

Bei den Normturnsdlen/Gymnastiksaal/Bewegungsraumen ist zusatzlich eine Wandverkleidung
mit einer Aufbautiefe von zumindest 30 cm zu beriicksichtigen und grafisch darzustellen.

Regelgeschol3e haben eine GeschoBhéhe von zumindest 4,0 m aufzuweisen.

Haustechnische Anlagen (z.B. Liftungsaggregate, PV-Anlagen) auf Dachflichen sind in
Grundrissen, Schnitten und Ansichten in ihrem tatsdachlichen AusmaB nachvollziehbar darzustellen.
Am Dach situierte Liftungsanlagen sind nur vollstandig eingehaust darzustellen und entsprechend
als Technikfliche und BGFa in der C.02.3_Priiftabelle_RFP_Kennwerte_Kreislaufwirtschaft
auszuweisen.

Projektbeschreibung und Priftabellen

Projektbeschreibung (inkl. technischer Bericht), max. 4 Seiten im Format DIN A4

Priftabelle Raum- und Funktionsprogramm, Kennwerte und Kreislaufwirtschaft (siehe Beilagen
C.02.3)

Priftabelle Kurzzusammenfassung Entwurfsbilanz (siehe Beilage C.02.4)

Format und Bezeichnung:

Dokument Format Bezeichnung

Prasentationsplane .pdf, .jpg 01_Kennziffer_Prasentationsplane.pdf
Hochaufgeldst, in Vektorgrafik 01_Kennziffer_Prdsentationsplane.jpg (als
(mindestens 200 dpi/ Einzeldateien)

empfohlene Dateigr68e max. 50 MB)

Prasentationsplane .pdf 02_Kennziffer_Prasentationsplane_klein.
verkleinert DIN A3 Auflésung 140 dpi/ empfohlene pdf

DateigroBe max. 5 MB
Prifpolygone .dwg, .pdf 03_Kennziffer_Grundriss-
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Dokument Format Bezeichnung

Grundriss-Prifpolygone der Prifpolygone.dwg
geschoBweisen

e BGFa,

e BGFb,

e BGFg,

e Luftraume

e Nutzflache (NF),

e Sanitarflache (SF)

e Verkehrsflache (VF)

e Technikflache (TF) und

e Freiraum und Sportflichen
e bebaute Flache

e unbebaut versiegelt

e unbebaut unversiegelt

e unterbaut, versiegelt

e unterbaut nicht versiegelt

unter Anfihrung der Raumnummern,
und unter Anwendung des
vorgegebenen Farbcodes jeweils auf
separaten Layern.

.dwg, .pdf 04_Kennziffer_Prufpolygone

" BRI_Hllflachen_Gebadudehohe.dwg
Prifpolygone

e Gebaudehohe

e BRI

e Hiullflichen (gesamte
Fassadenabwicklung, untergliedertin
AuBenwand opak, AuBenwand
transparent, AuBenwand
erdberlihrend, Bodenplatten
erdberiuhrend, AuBendecken/
Flachdacher, Decken tber

Durchfahrten)

Projektbeschreibung .pdf 05_Kennziffer_Projektbeschreibung.pdf

Priftabellen Xls, .pdf 06_Kennziffer_C.02.3_Priftabelle_RFP_K
ennwerte_Kreislaufwirtschaft.xlsx
07_Kennziffer_C.02.4_Pruiftabelle
Kurzzusammenfassung
Entwurfsbilanz.xlsx

Lageplan Jpg 08_Kennziffer_Lageplan.jpg
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Dokument Format Bezeichnung
Darstellung der Jpg 09_Kennziffer_Darstellung_Entwurfsidee.
Entwurfsidee jpg

Die hochzuladenden Dateien sind mit der 6-stelligen Kennziffer
zu bezeichnen, dirfen aber keine Hinweise auf die Verfasserinnen bzw.
Verfasser enthalten.

Auf den Prasentationsplanen ist die Kennziffer in einer Gré8e von ca. 1cm Héhe und 6 cm Lange rechts oben
anzugeben. Bei allen weiteren Unterlagen ist sie gut sichtbar rechts oben bzw. bei mehrseitigen
Dokumenten jeweils nur auf der ersten Seite rechts oben anzugeben.

Bei Abweichung zwischen Prasentationplan und Prifplan gilt der Prasentationsplan vorrangig.

Die Planungskonzepte sind so auszuarbeiten, dass der grundsatzliche Losungsansatz mit hinreichender
Deutlichkeit ablesbar ist.

Die Prasentationspldne werden mit einem Plotterpapier mit 120 g/m2, einseitig matt gestrichen und
einem Inkjet Plotter mit 8 Farben ausgedruckt.

6. BaumassenmodellM 1:500

Das geforderte Einsatzmodell ist auf einer Einsatzplatte anzufertigen, fir die den Teilnehmenden eine
genaue Zeichnung zur Verfligung gestellt wird (siehe Beilagen C.05).

Das Modellist in abstrahierender, einfacher Ausfiihrung in weill zu erstellen und bis zum angebenden
Termin bei der Verfahrensorganisation einzureichen. Auf dem Modell ist die 6-stellige Kennzahl gut
sichtbar an der Unterseite anzubringen.

A.25 Sitzung des Preisgerichts 1. W ettbewerbsstufe und Einladung der Teilnehmenden
der 2. Wettbewerbsstufe

Bei der Sitzung des Preisgerichtes werden aus den in der 1. Wettbewerbsstufe eingelangten Beitragen
durch das Preisgericht bis zu 8 Wettbewerbsarbeiten fiir eine vertiefte Bearbeitung im Rahmen der
2. Wettbewerbsstufe ausgewahlt und fiir den Fall, dass bei einem oder mehreren der ausgewahlten
Teilnehmenden die Teilnahmeberechtigung nicht gegeben ist, nachriickende Projekte bestimmt. Dabei
ist die Reihenfolge des Nachriickens fiir die Teilnahme an der 2. Wettbewerbsstufe festzulegen.

Das Preisgericht kann in begriindetem Fall eine Reduktion der Teilnehmenden beschlie3en.

Die ausgewdhlten Teilnehmenden und Nachriickenden werden von der Verfahrensorganisation unter
Wahrung der Anonymitadt gegentiber dem Preisgericht auf ihre Eignung gemafl3 BVergG 2018 Uberpriift.
Stellt sich heraus, dass ein/eine dieser Ausgewahlten nicht teilnahmeberechtigt ist oder ein
AusschlieBungsgrund vorliegt, so riicken die in der Reihung nachfolgenden Projekte nach.

Danach erfolgt die Verstandigung der Teilnehmenden sowie die Einladung zur Teilnahme an der
2. Wettbewerbsstufe durch die Verfahrensorganisation. Dabei werden allfdllige Empfehlungen des
Preisgerichtes fir die Bearbeitung in der 2. Wettbewerbsstufe Gibermittelt.
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A.26 Artund Umfang der einzureichenden Unterlagen - 2. Wettbewerbsstufe

1. Verfasserinnenbrief bzw. Verfasserbrief

Das ausgefiillte Formblatt Verfasserinnenbrief bzw. Verfasserbrief ist mit Namen und Anschrift des
Planungsteams unter Anflihrung der Projektverfasserinnen bzw. des Projektverfassers, der
Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter und aller beigezogenen Subunternehmerinnen bzw.
Subunternehmer einzureichen. Bei Teilnehmerinnengemeinschaften bzw. Teilnehmergemeinschaften
ist ein Mitglied als bevollméchtigten Vertreterin bzw. Vertreter auszuweisen. Der Verfasserinnenbrief
bzw. Verfasserbrief hat weiters die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse sowie die Kontonummer
des empfangsberechtigten Mitglieds des Planungsteams zu enthalten.

Zum Nachweis, die im Auftragsfall erforderliche Leistung erbringen zu kdénnen, ist ein
Generalplanungsteam zu nennen. Dieses hat folgende Disziplinen zu umfassen:

- Architektur (Federfiihrung)
- BIM-Gesamtkoordination

- Freianlagenplanung

- Tragwerksplanung

- Technische Ausriistung

- Brandschutz

- Bauphysik

- Kulturtechnik

Die nachfolgend angefiihrten Unterlagen sind im Feld Dateiupload (Verfasserbrief) mit der
Dateibezeichnung Kennziffer_Verfasserbrief.pdf als Gesamtdatei hochzuladen.

Ubersicht: Verfasserinnenbrief bzw. Verfasserbrief und Beilagen

Verfasserinnenbrief bzw. Verfasserbrief

Formblatt

Verzeichnis aller beigelegten Nachweise

Formblatt

Nachweise berufliche Befugnis

Dokument oder EEE oder Verzeichnis

Nachweise berufliche Zuverlassigkeit

Dokument oder EEE oder Verzeichnis

Nachweise finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit

Dokument oder EEE oder Verzeichnis
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Nachweise technische Leistungsfahigkeit

Dokument oder EEE oder Verzeichnis

Nachweis technische Leistungsfahigkeit

Formblatt oder EEE oder Verzeichnis

2. Einzureichende Projektunterlagen
Die Wettbewerbsarbeit ist auf bis zu finf (5) Planblattern 90 cm x 140 cm Hochformat darzustellen.

Plandarstellungen

e Lageplanim M 1:1000 genordet mit

Dachdraufsichten inkl. Gebdudehohe
(relative, absolute, Anzahl Geschof3e z.B.: E+4 - je Baukorper)

Nachbargebauden
Grundsticksgrenzen und Fluchtlinien
Hoéhenkoten

ErschlieBung

e Grundriss EG (inkl. Moblierungsnachweis) mit Freianlagenkonzept und dessen Zonierung,
einschlielich der umgebenden StraBenflichen M 1.250 genordet und mit Hoéhenkoten, die
Funktionsbereiche des Gebdudes sind zwingend in den Farben entsprechend dem vorgegebenen
Farbschema anzulegen (siehe Farbcode Tabelle B.5)

e alle sonstigen Grundrisse (inkl. M6blierungsnachweis) M 1:250 genordet, die Funktionsbereiche
sind zwingend in den Farben entsprechend dem vorgegebenen Farbschema anzulegen (siehe
Farbcode Tabelle B.5)

e In den Grundrissen ist der Lésungsvorschlag raumscharf darzustellen und mit detaillierten Raum-
stempeln (Raumnummer, Funktionsbeschreibung, Nutzflaiche) zu kennzeichnen.

e Wesentliche Ansichten und Schnitte mit Hohenkoten M 1:250 inkl. Anschlusshéhen und
Geldandeverlauf

e ein Fassadenschnitt M 1:50 mit konkreten Material- und Funktionsangaben

e Darstellung der Entwurfsidee - kann bei Bedarf abgegeben werden (Wettbewerbsfremde
Hintergrundbilder - Stimmungsbilder - sind nicht zulassig und werden abgeklebt.)

e Schematische Darstellungen (Skizzen/Diagramme/Piktogramme/Grundrissschemata unter
Verwendung des vorgegebenen Farbschemas)

e Darstellung der ErschlieBung samt nachvollziehbarer Darstellung des Brandschutzes inkl. der
Entfluchtung sowie der Evakuierung nicht-selbstrettungsfahiger Personen

e Projektkurzbeschreibung sowie Erlauterungen des Energiekonzeptes, des Brandschutzes sowie der
Flexibilitat der Konstruktion in die Darstellung integriert

Hinweise:
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e Das Preisgericht behdlt sich vor, nach Notwendigkeit weitere Darstellungen in der
2. Wettbewerbsstufe zu verlangen.

. In Grundrissen, Schnitten und Ansichten sind realistische AuBenwandstarken
vorzusehen und grafisch darzustellen.

e Bei den Normturnsdlen/Gymnastiksaal/Bewegungsrdumen ist zusatzlich eine Wandverkleidung
mit einer Aufbautiefe von zumindest 30 cm zu berlicksichtigen und grafisch darzustellen.

e RegelgeschoBle haben eine GeschoBhdhe von zumindest 4,0 m aufzuweisen.

e Haustechnische Anlagen (z.B. Luftungsaggregate, PV-Anlagen) auf Dachflichen sind in
Grundrissen, Schnitten und Ansichten in ihrem tatsachlichen Ausmaf nachvollziehbar darzustellen.
Am Dach situierte Liiftungsanlagen sind nur vollstandig eingehaust darzustellen und entsprechend
als Technikfliche und BGFa in der C.02.3_Priftabelle_RFP_Kennwerte_Kreislaufwirtschaft
auszuweisen.

e Die statische Konzeption ist in den Plandarstellungen ablesbar darzustellen.

e Der Materialitdt (besonders der Fassaden) sowie der Wahl bestimmter Konstruktionssysteme
kommt in der Beurteilung besondere Bedeutung zu. Diese Aspekte sind sowohl in den
Plandarstellungen (Ansichten und Schnitte), als auch in den Projekterlduterungen umfassend und
nachvollziehbar auszufiihren.

Fir die Freiraumdarstellung ist zu beachten:
e Samtliche Wege und andere befestigte Flachen sind darzustellen.

e Die Farbe Grin (samt Schattierungen wie z.B. Mint, Turkis, Gelbgriin...) oder griine Muster sollen
nur fir Griinflichen verwendet werden, nicht fir befestigte Flachen.

e Samtliche Boschungen und Stiitzmauern sind darzustellen.

e Fir die Begriinung von Dach- und Terrassenflachen sind grobe Aufbauhéhen anzugeben, um die
Realisierbarkeit der dargestellten Bepflanzung priifen zu kénnen.

e Exklusivzone und Mehrfachnutzungszone sind klar zu kennzeichnen, ebenso muss die Abtrennung
zwischen beiden klar aus dem Plan herauslesbar sein.

e Die Spielplatzkonzeption ist verstandlich darzustellen.

e Sollen Bestandsbdaume erhalten werden, so sind diese im Lageplan zu kennzeichnen.

Projektbeschreibung und Priiftabellen

e Projektbeschreibung im Format DIN A4
- Erlauterung zur Umsetzung der Empfehlungen des Preisgerichts der 1. Wettbewerbsstufe

- Erlduterung zum Energiekonzept: Fir die Energieversorgung erforderliche Erzeugungs- und
Verteilanlagen sind qualitativ und quantitativ (Energiebilanzen oder Sankey-Diagramm;
insbesondere zu erwartender Heizenergie- und Kiihlenergiebedarf) zu erlautern. Dabei ist auf
die im Formblatt angefiihrten Anforderungen einzugehen.

- Die statische Konzeption ist nachvollziehbar zu erlautern.
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- Konzeption Brandschutz inkl. der Entfluchtung sowie der Evakuierung nicht-selbst-
rettungsfahiger Personen: das Konzept ist nachvollziehbar zu erlautern.

- Konzeption Kreislaufwirtschaft: das Konzept der Flexibilitdét der Konstruktion sowie des
Fassadensystems ist nachvollziehbar zu erldutern

e Priftabelle Raum- und Funktionsprogramm, Kennwerte und Kreislaufwirtschaft (siehe Beilage
C.02.3)

e Priftabelle Kurzzusammenfassung Entwurfsbilanz (siehe Beilage C.02.4)
e Priftabelle Gebduderessourcenpass (siehe Beilagen 2. Wettbewerbsstufe)
e Priftabelle Rickbaukonzept (siehe Beilage 2. Wettbewerbsstufe)

e Priftabelle Energiekonzept (siehe Beilagen 2. Wettbewerbsstufe)

Format und Bezeichnung:

Dokument Format Bezeichnung

Prasentationsplane .pdf, .jpg 01_Kennziffer_Prasentationsplane.pdf
Hochaufgel6st, in Vektorgrafik 01_Kennziffer_Prdsentationsplane.jpg (als
(mindestens 200 dpi/ Einzeldateien)

empfohlene Dateigr68e max. 50 MB)

Prasentationsplane .pdf 02_Kennziffer_Prasentationsplane_klein.

verkleinert DIN A3 Auflésung 140 dpi/ empfohlene pdf
DateigroBe max. 5 MB
Prifpolygone .dwg, .pdf 03_Kennziffer_Grundriss-

Grundriss-Prifpolygone der Prafpolygone.dwg

geschoBBweisen

e BGFa,

e BGFb,

e BGFg,

e Luftraume

e Nutzflache (NF),

e Sanitdrflache (SF)

e Verkehrsflache (VF)

e Technikflache (TF) und

e Freiraum und Sportflachen
e bebaute Flache

e unbebaut versiegelt

e unbebaut unversiegelt

e unterbaut, versiegelt

e unterbaut nicht versiegelt

unter Anfihrung der Raumnummern,
und unter Anwendung des
vorgegebenen Farbcodes jeweils auf
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Dokument

Format

Bezeichnung

separaten Layern.

.dwg, .pdf
Prifpolygone

e Gebdudehdhe

e BRI

e Hiillflichen (gesamte
Fassadenabwicklung, untergliedertin
AuBenwand opak, AuBenwand
transparent, AuBenwand
erdberlhrend, Bodenplatten
erdberiihrend, AuBendecken/
Flachdacher, Decken tber
Durchfahrten)

04_Kennziffer_Prifpolygone
BRI_Hllflachen_Gebadudehohe.dwg

Projektbeschreibung

.pdf

05_Kennziffer_Projektbeschreibung.pdf

Priftabellen

Xxls, .pdf

06_Kennziffer_C.02.3_Pruiftabelle_RFP_K
ennwerte_Kreislaufwirtschaft.xlsx

07_Kennziffer_C.02.4_Priftabelle
Kurzzusammenfassung
Entwurfsbilanz.xlsx

08_Kennziffer_Priftabelle_Gebauderesso
urcenpass.xlsx

09_Kennziffer_Priftabelle_Rickbaukonz
ept.xlsx

10_Kennziffer_Priftabelle_Energiekonze
pt.xlsx

Lageplan

Jpg

11_Kennziffer_Lageplan.jpg

Darstellung der
Entwurfsidee

Jjpg

12_Kennziffer_Darstellung_Entwurfsidee.j
P9

Die hochzuladenden Dateien sind mit der 6-stelligen Kennziffer zu bezeichnen, diirfen aber keine
Hinweise auf die Verfasserinnen bzw. Verfasser enthalten.

Auf den Prasentationsplanen ist die Kennziffer in einer GréBe von ca. Icm Hohe und 6cm Lange rechts oben
anzugeben. Bei allen weiteren Unterlagen ist sie gut sichtbar rechts oben bzw. bei mehrseitigen
Dokumenten jeweils nur auf der ersten Seite rechts oben anzugeben.

Bei Abweichung zwischen Prasentationsplan und Prifplan gilt der Prasentationsplan vorrangig.
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Die Planungskonzepte sind so auszuarbeiten, dass der grundsatzliche Losungsansatz mit hinreichender
Deutlichkeit ablesbar ist.

Die Prasentationsplane werden mit einem Plotterpapier mit 120 g/ m2, einseitig matt gestrichen und
einem Inkjet Plotter mit 8 Farben ausgedruckt.

3. BaumassenmodellM 1:500

Es wird den Teilnehmenden der 2. Wettbewerbsstufe Uberlassen, ob sie das Einsatzmodell der
1. Wettbewerbsstufe zuriickerstattet bekommen und fir die 2. Wettbewerbsstufe adaptieren, oder ob
sie ein zweites neues Einsatzmodell in der 2. Wettbewerbstufe anfertigen mochten. Die Riickerstattung
der Einsatzmodelle erfolgt liber die Verfahrensorganisation.

Fur die Modelleinreichung der 2. Stufe gelten die gleichen Bestimmungen wie flr die
1. Wettbewerbsstufe.

4. Ruckgabe der Modelle

Die Wettbewerbsmodelle konnen bis zu einem Monat nach Freischaltung der Internetausstellung nach
Terminvereinbarung beider Verfahrensorganisation abgeholt werden. Eine postalische Rlickerstattung
ist nur gegen Kostenersatz moglich. Nach Ablauf der einmonatigen Abholfrist werden nicht abgeholte
Modelle der Entsorgung zugefiihrt.

A.27 Sitzung des Preisgerichts 2. Wettbewerbsstufe und Bekanntgabe des
Wettbewerbsergebnisses
Bei der Sitzung des Preisgerichtes der 2. Wettbewerbsstufe werden Projekte gereiht und fiir die

Pramierung ausgewdhlt. Dabei ist die Reihenfolge fiir die Preisrdnge und fir die Anerkennungspreise
festzulegen.

Das Wettbewerbsergebnis wird den Teilnehmenden Uber die Wettbewerbsplattform nachweislich
bereitgestellt.

A.28 Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten

Alle eingereichten Wettbewerbsarbeiten werden nach Abschluss des Preisgerichtes in digitaler und
nach Méglichkeit in analoger Form ausgestellt. Der Zeitpunkt der Ausstellung wird lber die Plattform
des Wettbewerbs bekannt gegeben. Das Ergebnis des Wettbewerbes wird auch auf der Seite der Stadt
Wien, Abteilung Architektur und Stadtgestaltung veroffentlicht:

https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/grundlagen/wettbewerbe/index.html

Die Teilnehmenden erteilen durch die Einreichung ihrer Wettbewerbsarbeit die Zustimmung, dass diese
nach Feststehen des Wettbewerbsergebnisses unter voller Namensnennung als Verfasserinnen bzw.
Verfasser veroffentlicht werden dirfen. Es wird vereinbart, dass die Erstverdffentlichung der
Wettbewerbsarbeiten der Ausloberin zugestanden wird. Die Ausloberin informiert Giber den Zeitpunkt
der Ausstellung.
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A.29 Verwendungs- und Verwertungsrechte

Im Verfasserinnenbrief bzw. Verfasserbrief sind die Urheberinnen bzw. Urheber und Miturheberinnen
bzw. Miturheber anzufiihren. Das geistige Eigentum (Urheberrecht) verbleibt bei der jeweiligen
Projektverfasserin bzw. Projektverfasser. Mit der Abgabe einer Wettbewerbsarbeit geht - sofern nicht
anders vereinbart - das sachliche Eigentumsrecht an den Projektunterlagen der pramierten
W ettbewerbsarbeiten an die Ausloberin tber.

Die Teilnehmenden erkldaren sich mit der Veroffentlichung der Wettbewerbsarbeiten einverstanden.
Die jeweilige Projektverfasserin bzw. Projektverfasser ist stets zu nennen. Dieses Recht steht auch allen
Teilnehmenden fir ihre Arbeiten zu, wobei die Ausloberin stets zu nennen ist.

Die Teilnehmenden erklaren ausdriicklich, die zur Verfligung gestellten Unterlagen (Fotos, Plane usw.)
auf eventuelle bestehende Urheber-, Kennzeichenrechte oder sonstige Rechte Dritter geprift zu
haben. Weiters liegen alle erforderlichen Zustimmungen nach der Datenschutzgrundverordnung vor.
Die Ausloberin und Veroffentlichungsmedien haften nicht wegen einer Verletzung derartiger Rechte.
Samtliche Nachteile, die durch eine Forderung Dritter entstehen, sind durch die jeweilige
Projektverfasserin bzw. den Projektverfasser zu ersetzen.

Auf den Punkt Urheberrecht des Werkvertragskonzepts wird hingewiesen.
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Im Rahmen des gegenstdandlichen Wettbewerbs werden von den Teilnehmenden stddtebaulich und

baukiinstlerisch qualitative Lésungen flr die im Folgenden naher erlauterte Aufgabenstellung einer

Bildungseinrichtung erwartet, die aus folgenden Elementen besteht:

. 10 Bildungsbereiche, bestehend aus:

einem 13-gruppigen Kindergarten,

einer 33-klassigen Ganztagsschule (Volksschule und Mittelschule),

sowie 12 Bildungsraumen fiir Sonder- und Inklusiv-Padagogik

3 Gemeinsame Funktionen
. Therapiebereich

. Verwaltung

. Facilitymanagement

. Kichenbereich

. Sportbereich

EBENERDIG ZU
SITUIERENDE
FUNKTIONEN / RAUME

e ——— 1

Therapie

Biber 10 - SoPad

—
=3

Hauptzugang > Eingangshalle

Zugang Sonderpédagogik >

Externer Zugang

\/

"Gemeinsame Mitte" /

Vertikale ErschlieBung

Biber 5 -9
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Personenanzahlen max. gleichzeitig im Gebaude: *
Anzahl Kinder 1.645
Anzahl Padagog*innen (inkl. Kollegiale Fiihrung) 213
Anzahl Betriebspersonal (FM und Aufwarmkiiche) 34
Veranstaltungsstatte (Saal) 180
Flachenkennzahlen:
BauplatzgréBe ca.18.000m?
Summe Nutzflache + Sanitdrflaiche (Vorgabe Raum- und Funktionsprogramm) 14.549 m?

*) Darilber hinaus sind in der Planung, in Abhédngigkeit von der Grundrisskonfiguration,

Gleichzeitigkeiten zu bertcksichtigen.

In den folgenden Abschnitten des Ausschreibungstextes werden die Parameter der Planung hinsichtlich
stadtebaulicher, architektonischer und funktionaler Vorgaben im Detail erlautert. Es wird darauf
hingewiesen, dass wesentliche Inhalte den Beilagen der Ausschreibung zu entnehmen sind (siehe die

entsprechenden Querverweise im Text).

Insbesondere wird auf das raumlich-funktionale Konzept fiir Campi der Stadt Wien (Beilage C.03) und
das padagogische Konzept (Beilage C.04) verwiesen. Dieses erganzt das tabellarische Raum- und

Funktionsprogramm und den Auslobungstext um die zum Verstandnis der Aufgabenstellung

erforderlichen beschreibenden Erlauterungen.
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B.2 Wettbewerbsgebiet

Entwicklungsgebiet Seestadt aspern
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Abbildung 2_Lage in der Stadt - Quelle: Stadt Wien

Abbildung 3_Entwicklungsgebiet - Quelle: Stadt Wien

Stand 28.11.2024 —- Wettbewerb Neubau BC Seestadt aspern Ill- 1220 Wien



N Stadt
V Wien

Seite 34 / 69

Ausbaustufe Seestadt aspern

aspern Die Seestadt Wiens ist das grof3te Stadtentwicklungsgebiet Wiens und ist Teil des 22. Wiener
Gemeindebezirks. Auf dem ehemaligen Flugfeld Aspern wachst eines der weltweit innovativsten und
mit 240 Hektar Grundflache groBten Stadtentwicklungsprojekte Europas heran.

Seit 2014 werden in mehreren Etappen hochwertiger Wohnraum fir mehr als 25.000 Menschen und
Uber 20.000 Arbeits- und Ausbildungspldtze geschaffen. Diese "Stadt zum Leben und Arbeiten”
verbindet dabei auf Basis innovativer Konzepte hohe Lebensqualitat mit Umweltbewusstsein und
Wirtschaftskraft.

Mit Stand Juli 2022 leben rund 9.200 Menschen in ca. 5.000 geschaffenen Wohneinheiten in der
Seestadt, iber 300 Unternehmen haben sich angesiedelt und rund 4.000 Arbeitsplatze wurden bereits
geschaffen.

2. Rahmenbedingungen fiir den Bildungscampus Seestadt aspern lll
Bearbeitungsgebiet und Topografie

Das Bearbeitungsgebiet des Projektes Neubau Bildungscampus Seestadt aspern Ill - auf dem Baufeld
E7 - befindet sich im nordwestlichen Bereich des Entwicklungsgebietes Seestadt aspern. Das Baufeld
E7 liegt zwischen dem Westrand und der RingstraBe — der Sonnenallee - und ist als Standort fir die
Errichtung eines Bildungscampus (Kindergarten, Volks- und Mittelschule inkl. Sonderpadagogik) sowie
einer Sammelgarage (Hochgarage) vorgesehen.

Der Bauplatz des Bildungscampus weist eine Gesamtflache von rund 18.000m? auf.

Das projektierte Niveau an den Baufeldgrenzen weist entlang der Sonnenallee einen Héhenunterschied
von ca. 1,50m auf. Entlang der norddstlichen Baufeldgrenze féllt das das Gelande um ca. 1,25m in
Richtung Norden ab. An der sidlichen Baufeldgrenze fillt das Geldnde ebenso ab, die Hohendifferenz
betrdgt dabeica.2,80m. Anden Grenzenim Nordwesten bewegt sich der Hohenunterschied im Bereich
von ca.50cm.

Diese topographischen Verhéltnisse sind bestmoglich in das Gesamtkonzept des Bildungscampus zu
integrieren. (siehe C.01.1Baufeld E7 Campus_Entwurf)

Stadtebauliche Rahmenbedingungen fiir den Bildungscampus Seestadt aspern Il

Fir das gegenstindliche Wettbewerbsverfahren gelten die nachfolgend genannten stadtebaulichen
Rahmenbedingungen sowie die in der Abbildung 4 dargestellte stadtebauliche Konfiguration.

Die Bestimmungen des aktuell giiltigen Flachenwidmungs- und Bebauungsplans - PD 8264 sind nicht
Gegenstand dieser Auslobung. Bei Bedarf erfolgt nach Abschluss des W ettbewerbes eine Abdanderung bzw.
Neufestsetzung des Flachenwidmungs- und Bebauungsplans.

Stadtebauliche Rahmenbedingungen
1. Im Sinne einer addquaten stadtebaulichen Einbettung ins Umfeld soll die Gebadudehéhe

gem. Bauordnung fiir Wien max. 23,0 m betragen, der oberste Abschluss nicht mehr als 27,5 Uber
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dem anschlieBenden Geldnde liegen und die Gesamt-Kubatur der Bebauung ein Ausmall von
max. 130.000 m? nicht Giberschreiten.

2. Die Gebaudeklasse 5 (gemaB OIB-Richtlinien) darf nicht Uberschritten werden. Eswird darauf
hingewiesen, dass das oberste Fluchtniveau der Nutzung unter 22m liegen muss.

3. Der Campusbaukoérper soll vor allem zur Sonnenallee und auch zur norddéstlichen Stralle eine
Raumkante bilden. Die Baufeldgrenze sollals Schwelle zum 6ffentlichen Raum wahrgenommen werden.
Das heifdt, dass auf eine gewisse Lange oder mit wiederkehrenden Gebaudeteilen - insbesondere an
den Grundstiicksecken - die charakteristische Form des Stralenraumes gefasst werden soll. Die
Unterbrechung einer solchen Kante, z.B. durch einen Vorplatz vor dem Haupteingang ist moglich.

4. W esentliche Eingdnge sollen bedarfsabhdngig auch die erforderlichen Vorpldtze aufweisen, daher kann
hier die Gebdudekante durchaus zuriicktreten.

5. Der Bildungscampus soll einen stadtebaulichen Mehrwert fir das Umfeld darstellen. Eine qualitdtsvolle
Behandlung der Sockelzone und ihrer Wechselwirkung mit dem o&ffentlichen Raum ist zu
beriicksichtigen. Bei der architektonischen Ausformulierung von Baukérpern oder Einfriedungen sind
abweisende Fassaden zum 6ffentlichen Raum zu vermeiden.

6. Wesentliche Beitrdge zur Verbesserung des Kleinklimas und Erhéhung der Lebens- und
Aufenthaltsqualitat im Stadtquartier sind begriinte Freiflichen, Dach- und Fassadenbegriinungen.

a. Bei der Griindachausgestaltung werden eine erhohte Retentionsfahigkeit und die Kombination
mit Photovoltaikanlagen angestrebt. Alle zur Errichtung gelangenden Dacher von Gebduden mit
einer bebauten Fliche von mehr als 12 m? bis zu einer Dachneigung von 15 Grad sollen daher
intensiv gemaB ONORM L 1131 begriint werden. In jenen Bereichen, welche mit technischen
Anlagen zur Nutzung umweltschonender Energietrdager Uberdeckt werden, ist eine extensive
Dachbegriinung gema ONORM L 1131 mit einem Substrataufbau von mindestens 15 cm
ausreichend. Ausgenommen davon sind Flachdadcher, die der Nutzung fiir Sport und Spielzwecke
zugefihrt werden.

b. Als Klimaresilienz unterstitzende MaBnahme sollen die StraBenfronten und Gebaudefronten, die
sich nicht an einer Bauplatzgrenze befinden mindestens im Ausmal3 von 20 v. H., gemafl} dem
Stand der Technik, begriint werden. Jene Teile der zu begriinenden Fronten, die tGber 21 m
Gebdudehohe liegen, sollen aus brandschutztechnischen Griinden bei der Berechnung des
Ausmales unberiicksichtigt bleiben.

C. Zur Maximierung des Griinflaichenanteils sollen oberirdisch bebaubare, jedoch unbebaut
bleibende Grundflaichen gartnerisch ausgestaltet werden. Ausgenommen davon sind
Freiflaichen, die der Nutzung fiir Sport und Spielzwecke zugefiihrt werden.
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Abbildung 4_Stadtebauliche Rahmenbedingungen - Quelle: Stadt Wien
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Rahmenbedingungen Verkehr
Verkehr und Erreichbarkeit

Das Baufeld ist mit allen 6ffentlichen Verkehrsmitteln (U-Bahn, StraBenbahn, Bus), mit dem Fahrrad,
sowie fuBllaufig gut erreichbar. Von Norden (von der U-Bahn-Haltestelle) ist ein Zugang zum Baufeld
moglich. Aus den Richtungen Stiden und Westen ist das Baufeld durch Queren der Sonnenallee
erreichbar. An der siidlichen Grundstlicksgrenze ist eine Bushaltestelle vorgesehen.

Einen wesentliches Augenmerk im Mobilitdatskonzept der Seestadt aspern liegt auf dem Fahrrad- und
FuBgeherverkehr. Ein Netz an Fahrradwegen erschliet daher bereits die Seestadt. GroBzligige Platze
und FuBwege ermoglichen attraktive fuBlaufige Verbindungen im Stadtquartier und optimale
Erreichbarkeit der 6ffentlichen Verkehrsmittel.

Die Anbindung des motorisierten Individualverkehrs an das ibergeordnete Stralennetz erfolgt Gber
die Sonnenallee, die nérdlich angrenzende Stralle (Code 03947) dient als Verbindungsstralle zu den
westlich angrenzenden Siedlungsstrukturen. Die westliche, zu Baufeld E6 orientierte Strae (Code
03622) ist verkehrsberuhigt.

Allgemeine Zugange zum Bildungscampus koénnen grundsatzlich an den vorgegebenen
stadtebaulichen Kanten an der Sonnenallee im Sidosten bzw. an der norddstlichen, zu Baufeld E5
orientierten, Stralle (Code 03947) angeordnet werden. Der Hauptzugang des Bildungscampus soll
jedoch zur Sonnenallee hin orientiert sein. Den Eingdangen sind Vorpldtze zuzuordnen. In diesen
Bereichen sind Fahrrad- und Scooterstander gut zugdnglich anzuordnen. Fir ca.50 % der
Abstellvorrichtungen  soll  ein  Witterungsschutz vorgesehen werden. Insgesamt sind
100 Fahrradabstellplatze und 100 Scooterabstellplatze auf dem Grundstiick zu planen.

Im Norden des Baufeldes E7 ist die Errichtung einer Hochgarage als Sammelgarage fir den ruhenden
Individualverkehr der angrenzenden Baufelder vorgesehen. Die Zu-und Abfahrt der Hochgarage
erfolgt von der zu Baufeld E4 orientierten Stralle (Code 03801) aus.

In der ErdgeschofBebene der Hochgarage ist eine Mitbenutzung fiir die erforderliche Vorfahrt der
Personentransporter fir die Sonderpadagogik angedacht.

Vorfahrten und Stellplatze - siehe Abbildung 5_Skizze Verkehr
Vorfahrt Personentransporte und Stellplatze - “Mitbenutzung” der Sammelgarage auf Baufeld E7

) Die Vorfahrt fiir 8 Personentransporter fiir Sonderpadagogik soll in der Erdgescho3ebene der
auf dem Baufeld geplanten Hochgarage situiert werden.
Von der ErdgeschoBebene der Hochgarage aus soll eine direkte barrierefreie Verbindung zum
Grundstiick des Bildungscampus geschaffen werden.
Die sonderpadagogischen Bildungsraume (insb. Biber 10, aber auch die allgemeine ErschlieBung
der weiteren Biber des Bildungscampus) sollen von der Vorfahrt aus auf moglichst kurzem und
sicherem Weg erreicht werden kdnnen.
Eine direkte bauliche Anbindung an die Hochgarage in der ErdgeschoBebene als auch eine mdg-
lichst kurze Wegeverbindung im Freien von der Hochgarage zum Bildungscampus sind denkbar.

o Die erforderlichen Pflicht-Stellpldtze sollen ebenfalls in der benachbarten Hochgarage
untergebracht werden.

Stand 28.11.2024 —- Wettbewerb Neubau BC Seestadt aspern Ill- 1220 Wien



Seite 38 / 69

Haltebucht fir Kiichenanlieferung und Miillentsorgung

In der siidlichen, zu Baufeld E9 orientierten untergeordneten ErschlieBungsstrale (Code 03567) ist im
zur Sonnenallee orientierten Abschnitt der Stral3e die Ausbildung einer Haltebucht (Ldnge ca. 18 m) im
offentlichen Gut fur die Kichenanlieferung und Millentsorgung vorgesehen. Der externe Zugang zu
Kiichenbereich und Miillentsorgung soll in der Ndhe dieser Haltebucht situiert werden.

BEARBEITUNGSGEBIET

BAUPLATZ BILDUNGSCAMPUS
GB stc

BEARBEITUNGSGEBIET = == HALTEBUCHT
ANLIEFERUNG, MULL
= == ‘» HAUPTZUGANGSRICHTUNG 0 50m 100 M

> ZUFAHRT / AUSFAHRT HOCHGARAGE ‘ | | | | ‘ | | | | ‘

Abbildung 5_Skizze Verkehr, Quelle: Stadt Wien

Stand 28.11.2024 —- Wettbewerb Neubau BC Seestadt aspern Ill- 1220 Wien



N Stadt
V Wien

Seite 39 /69

Rahmenbedingungen Baugrund - Entwasserung der Dach- und Oberflaichenwasser

Bei der Konzeption des Gebdudes inkl. der Abfiihrung von Dach- und Oberflichenwédssern sind die
Unterlagen zum Baugrund (Beilagen C.06) zu beachten.

Alle Dach- und Oberflaichenwasser des Bauplatzes des Bildungscampus sind auf Eigengrund zu
versickern.

Bei der Gestaltung von Dach- und Freiflaichen wird eine Balance zwischen benutzbaren Freirdumen,
notwendigen ErschlieBungs- und Technikflichen, sowie mikroklimatisch wirksamen, intensiv
begriinten Flachen (Verdunstung, Retention) angestrebt. Vor allem Letztere leisten einen wichtigen
Beitrag, um bei starken Regenféllen den Abfluss der anfallenden W asser zu verzégern.

B.3  Baukorper

Die groBe Dimension der Bildungseinrichtung erfordert ein hohes MaB an Ubersichtlichkeit und guter
Orientierung. Der gewdhlte MaBstab sollte den Méglichkeiten entsprechen, die ein Kind hat, um den
Bildungscampus in seiner Uberschaubarkeit, seinen Héhen und Distanzen zu erfassen und zu nutzen.
Gliederung und Raumhierarchie sollen ein Verstandnis fir die Gebdudeorganisation vermitteln.

Die Bestimmungen des Absatzes B.2 Wettbewerbsgebiet Punkt 2 - Rahmenbedingungen fir den
Bildungscampus Seestadt aspern lll sind zu beachten.

Die bebaute Flache soll unter Ausnutzung der dort angegebenen maximal zuldssigen Gebdaudehohe
moglichst geringgehalten werden.

Bei der Konzeption unterirdischer Gebdudebereiche ist auf eine wirtschaftlichen Lésung Bedacht zu
nehmen. Die Baugrundprognose (Beilage C.06.1) ist zu beachten.

Der Bildungscampus ist so zu konzipieren, dass die funktionellen Zusammenhdnge zwischen den
Bildungsbereichen und den gemeinsamen Flachen mdglichst optimal und auf kurzen Wegen erfillt
werden. Gleichzeitig sind gut nutzbare und zusammenhédngende Freiflichen zu schaffen. Schmale
Vorgarten bzw. Abstandsstreifen um das Gebaude sind zu vermeiden; Spiel- und Bewegungsflachen
sollten eine Mindestbreite von 7 m nicht unterschreiten.

Der Einfluss des Gebaudes auf die Nutzungsqualitdt im Freiraum ist zu beachten.

Vorgaben zu lichten Raumhdhen (mindestens):

Bildungsraume: 3,0 m

Normturnsaal: 5,5 m hindernisfrei
Gymnastiksaal: 4,5 m hindernisfrei
Veranstaltungssaal: 4,0 m hindernisfrei
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B.4  ErschlieBung
1.  AuBere ErschlieBung, Verkehrsflichen

Zugdnge und Eingangsbereiche

Allgemeine Zugdnge zum Bildungscampus kénnen von der Sonnenallee im Stidosten bzw. von der
norddstlichen, zu Baufeld E5 orientierten, Strafle aus an den vorgegebenen stddtebaulichen Kanten
erfolgen.

Die Zugdnge der Bildungseinrichtung sollen klar ablesbar und leicht auffindbar sein. Anzustreben sind
einladende, grof3zligige und klare Eingangssituationen, welche eine einfache Orientierbarkeit bieten,
die Identifikation mit dem Bildungsbau stdarken und Konflikte durch groBen Andrang zu ,Stof3zeiten”
vermeiden sollen.

Die Zugangsbereiche sollen sowohl aus stadtplanerischen Uberlegungen als auch aus der Funktionalitét
des Bildungsbaus heraus zum 6ffentlichen Raum hin nicht eingefriedet sein. Es ist darauf zu achten, dass
die Zugdnge nicht ausschlieBlich als ErschlieBungsbereiche der Bildungseinrichtung, sondern als
offentlich nutzbare Rdaume mit Aufenthaltsqualititen gestaltet werden sollen. Sie sind in ihrer
Raumkonfiguration als offentliche Platze zu gestalten; eine entsprechende raumliche Qualitat ist zu
gewadhrleisten (Aufenthaltsbereich fiir Kinder, auszubildende Jugendliche, Personal und Eltern vor und
nach dem Besuch der Bildungseinrichtung sowie Kontaktzone der Bildungseinrichtung zum Stadtteil).
Daher sollten Angebote zum Warten mit Witterungs- und Sonnenschutz sowie nach M églichkeit Raum
fir kurzzeitiges Spiel geschaffen werden.

Die Eingangsbereiche dienen auch als Abstands- bzw. Sicherheitszone zu den vorgelagerten
Verkehrsflachen. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Notwendigkeit der Entflechtung der
verschiedenen Verkehrsstrome, insbesondere die Entflechtung der Nutzer*innenstrome und der
betrieblichen Anlieferungen hingewiesen.

Zugang Sonderpadagogik

Die sonderpadagogischen Bildungsraume (insb. Biber 10, aber auch die allgemeine ErschlieBung der
weiteren Biber des Bildungscampus) sollen von der Vorfahrt Personentransporter aus, welche in der
ErdgescholBebene der angrenzenden Hochgarage situiert ist, auf moglichst kurzem und sicherem Weg
erreicht werden kénnen.

Der Zugang Sonderpadagogik des Bildungscampus soll an die allgemeine innere ErschlieBung des
Gebdudes angebunden sein.

Von der Erdgeschol3ebene der Hochgarage aus soll eine direkte Verbindung zum Grundstiick des
Bildungscampus geschaffen werden.

Eine direkte bauliche Anbindung an die Hochgarage in der ErdgeschoBebene als auch eine moglichst
kurze Wegeverbindung im Freien von der Hochgarage zum Bildungscampus sind denkbar.

Externe Zugédnge

Die Bereiche des Bildungscampus, die jedenfalls fiir Externe vom Betrieb der Bildungseinrichtungen
unabhdngig und barrierefrei zuganglich gemacht werden miissen, sind:

o der Sportbereich
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o Anlieferung / Abholung Kiichenbereich und Entsorgung
o der mehrfach genutzte Teil der Freiflache

Der Veranstaltungssaal inklusive der zugehdrigen Nebenrdume und der Sportbereich sollen so situiert
werden, dass fur externe Besucherinnen und Besucher ein Betreten des restlichen Gebaudes
unterbunden werden kann.

ErdgeschoBzone - ebenerdig zu situierende Funktionen bzw. Raume im Bereich der Zugéange
Ebenerdig situiert, das heil3t auf einer Ebene mit dem jeweils zugeordneten Zugang, missen

folgende Rdume bzw. Funktionen aus dem Raum und Funktionsprogramm sein:

. FM-Center, FM-Sozialraum und FM-Handlager als Verband im Bereich des Hauptzugangs
(Portierfunktion), Rdume 3.2.1,3.2.2 und 3.2.3 des RFP

. Bildungsbereich 1, gesamt

. Bildungsbereich 10, gesamt — auf kurzem Weg von der Vorfahrt Personentransporter erreichbar

. Therapiebereich, gesamt

. Saal inkl. Nebenrdaume (Veranstaltungsstatte), Raume 2.2.29 bis 2.2.32 des RFP
. Zentrale Aufwarmkiche inkl. dazugehoriger Rdume, Raume 3.3.1bis 3.3.10 des RFP

. Garten WCs, Gartner/Winterdienst, Gartenspielgerate und Kinderwagen- und Scooterab-
stellraum, Raume 3.4.1bis 3.4.5 des RFP

) Millraum, Raum 3.4.12 des RFP - Die Richtlinie der MA 48 ist zu berlicksichtigen.

Ebenerdig zu situierende Funktionen Freiraum:

. Teile der exklusiven Bewegungs- und Spielbereiche, Ruhe- und Lernbereiche, Punkt 6.7 des RFP:
- die Kleinkinderspielfliche, angrenzend an Bildungsbereich 1
- die Freiflache Sonderpddagogik, angrenzend an Bildungsbereich 10

. die mehrfach genutzten Bewegungs- und Spielbereiche, Punkt 6.8 des RFP und der Hartplatz
bzw. die Ballsportflache, Punkt 6.5 des RFP

2. Innere ErschlieBung

Die Abfolge von offentlichen (Zugangsbereiche), halboffentlichen (gemeinsame pddagogische
Bereiche, “Gemeinsame Mitte”) und privaten Bereichen (Bildungsbereiche) soll deutlich ablesbar sein.

Direkt nach einem Eingang muss fir die O ffentlichkeit deutlich erkennbar sein, wo sich der Zugang zu
den Bereichen befindet, die ihr offenstehen (z.B. Verwaltung, Saal, Sportbereich). Eine ,soziale
Kontrolle” der Eingangsbereiche soll durch Anordnung von Raumen mit mdglichst weitgehender
Anwesenheit von potenziellen Ansprechpersonen moglich sein. Daherist das FM-Center im Bereich des
Hauptzuganges zu situieren.

Die Wege sind beziglich Kirze und Orientierungsfreundlichkeit zu optimieren; dunkle und
uniibersichtliche Bereiche sind zu vermeiden; Verkehrsflaichen sind zu minimieren. Allerdings ist auf die
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Personenfrequenz in Stof3zeiten Riicksicht zu nehmen und vor allem die vertikale ErschlieBung
entsprechend auszulegen.

Mehrgeschossige Luftraume in zentralen Bereichen (z.B. Hallen) sind im Hinblick auf deren Kosten,
technische Notwendigkeiten (Brandschutz) und nicht zuletzt auf kindgerechte Dimensionen zu priifen.

Bei der ErschlieBung der Bildungseinrichtung ist nicht nur von einer grof3en Personendichte, sondern
auch von sehr groBBen Unterschieden in den motorischen Fahigkeiten und Gehgeschwindigkeiten
auszugehen. Dies ist mit einer einzigen unstrukturierten Treppenanlage, auch wenn diese grof3zligig
bemessen ist, nicht zu bewaltigen. Dariiber hinaus ist eine sehr breite ErschlieBung im MaBstab zu grof3
fur kleine Kinder. Es ist daher eine Strukturierung und Entflechtung der Treppenanlagen zur
Vermeidung von Nutzungskonflikten vorzusehen. Wie bei den Zugédngen soll auch die Differenzierung
der inneren ErschlieBung keine Wertigkeit oder Zuordnung zu einzelnen Altersgruppen (Kindergarten
und Schule) signalisieren.

Aufziige
Barrierefreie ErschlieBung:
ErschlieBungstreppenhdusern ist je ein Aufzug direkt zuzuordnen.

Vertikale Evakuierung:

Hinsichtlich der vertikalen Evakuierung (konzeptabhdngig) ist auf die erforderliche Anzahl und
Dimensionierung der Aufziige zu achten. (siehe B.8 Brandschutz, Pkt. 3.2.)

Die Errichtung von Feuerwehraufziigen im Sinne der TRV B ist zu vermeiden.

Versorgung der Essbereiche in den Obergeschofen:

Im Bereich der zentralen Aufwarmkiche ist ein Aufzug mit einer MindestgréBe (Kabine) von
ca. 140/240 cm einzuplanen. Dieser Aufzug soll zwischen der zentralen Aufwarmkiiche und den in den
Obergeschol3en zu situierenden Essbereichen kurze Verbindungswege gewahrleisten.

Die fir Versorgung der Essbereiche und die barrierefreie ErschlieBung erforderlichen Aufzilige sollen
auch zur vertikalen Evakuierung herangezogen werden.

Barrierefreie ErschlieBung

Es wird auf die Erfordernisse der llickenlosen barrierefreien Gestaltung aller Bereiche im
Gebdudeinneren und der Freianlagen hingewiesen.

B.5 Raum- und Funktionsprogramm inkl. Freiflaichen

Das Raum- und Funktionsprogramm umfasst eine Nettoraumflache (Sanitarflachen + Nutzflachen exkl.
Verkehrsflaichen und Technikflichen) von insgesamt 14.549 m?,

Im Planungskonzept sind die in der Folge beschriebenen Raumgruppen darzustellen bzw. in ihren
Gesamtflachen pauschal nachzuweisen. Das Raumprogramm gqilt als erfillt, wenn die
Flachenanforderungen an die jeweiligen Raumgruppen in den Vorentwurfskonzepten in jedem
Geschol3 eindeutig zuordenbar, ablesbar und nachgewiesen sind. Die funktionellen Zusammenhéange
und erforderlichen Verbindungen sind nachvollziehbar darzustellen.
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Flaichenzusammenstellung SOLL-WERTE

SE NE Nettoraumflachen
Raumgruppen (exkl. VF und TF)
1. Bildungsbereiche
1.1 64 506 570,0 m?
1.2 72 933 1.005,0 m?
1.3 62 927 989,0 m?
1.4 62 927 989,0 m?
1.5 Bildungsbereich 5 | 6 Bildungsraume 42 839 881,0 m?
1.6 Bildungsbereich 6 | 6 Bildungsraume 42 839 881,0 m?
17 Bildungsbereich 7 | 6 Bildungsraume 42 839 881,0 m?
1.8 Bildungsbereich 8 | 6 Bildungsraume 42 839 881,0 m?
1.9 Bildungsbereich 9 | 6 Bildungsraume 42 839 881,0 m?
1.10 Bildungsbereich 10 | 6 Bildungsraume 53 789 842,0 m?
2. Gemeinsame Funktionen Bildung
2.1 Sportbereich 108 1.325 1.433,0 m?
2.2 _ 133 2238 | 23710 m?
2.3 Therapiebereich 30 208 238,0 m?
3. Gemeinsame Verwaltungsbereiche
3.1 17 312 329,0 m?
3.2 12 101 113,0 m?
3.3 15 383 398,0 m?
3.4 Sonstige Flachen 29 538 567,0 m?
5. ErschlieBung

Summe 867 13.682 | 14.549,0 m?
5.2 Verkehrsflachen
855,0 m?
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Farbschema:

. BIBER 1 RGB =204/153/0 . Facilitymanagement RGB =224/43/128
BIBER 2 - 4 RGB=218/150/148 . Kiichenbereich RGB =28/175/255
BIBER5-9 RGB =250/191/143 Sonstige Flachen RGB =197/198/198
BIBER 10 RGB =255/255/102 VF mit Nutzungsanteil RGB =141/180/226
Sportbereich RGB =210/198/229 Verkehrsflachen RGB =184/204/228

Gemeinsame Funkt. RGB =230/94/24 Technikflachen RGB =128/128/128

Therapiebereich RGB =196/215/155 Freiflaichen RGB =133/178/62
Verwaltung RGB =251/144/93
Ubersicht Biber - Bildungsrdume
Anzahl-BR | Bildungsrdume Lage

Biber 1 4 KKG KKG KKG I-FAM EG
Biber 2 6 I-FAM HP-FAM | KDG SIP I-Plus VS max. 1.0G
Biber 3 6 I-FAM I-KDG KDG SIP I-Plus VS max. 1.0G
Biber 4 6 FAM I-KDG KDG I-Plus VS VS max.2.0G
Biber 5 6 SIP [-Plus VS/ MS VS/ MS VS/ MS VS/ MS
Biber 6 6 I-Plus VS/ MS VS/ MS VS/ MS VS/ MS VS/ MS
Biber 7 6 SIP [-Plus VS/ MS VS/ MS VS/ MS VS/ MS
Biber 8 6 SIP I-Plus VS/ MS VS/ MS VS/ MS VS/ MS
Biber 9 6 SIP I-Plus VS/ MS VS/ MS VS/ MS VS/ MS
Biber 10 6 SIP SIP SIP SIP SIP SIP EG
BR gesamt | 58

Biber Bildungsbereich KKG Kleinkindergruppe

BR Bildungsraum KDG Kindergartengruppe

VS Volksschule FAM Familiengruppe

MS Mittelschule I-FAM  Integrationsfamiliengruppe

SIP Bildungsraum fiir Sonder- und Inklusiv-Padagogik HP-FAM Heilpddagogische Familiengruppe

I-Plus Bildungsraum fir Kinder mit erhhtem Integrationsbedarf

Erldauterungen

zZum

Raum- und

Funktionsprogramm

siehe Beilagen

c.02

Raum- und

Funktionsprogramm, C.03 Raumlich funktionales Konzept und C.04 Pddagogisches Konzept.

In der 2. Stufe ist die Beiziehung eines Freiraumplanungsbiiros verpflichtend.

Stand 28.11.2024 —- Wettbewerb Neubau BC Seestadt aspern Ill- 1220 Wien


Geßner Annegret
Verforg: Farben mit RFP-Datei gleichenund Farbcodes prüfen


N Stadt
V Wien

Seite 45 / 69

B.66 Mehrfachnutzung

Ziel ist es, dass moglichst viele Rdume der Bildungseinrichtung mdglichst vielen Nutzer*innen-gruppen
offenstehen. Teile des Gebdudes und der Freiflichen sollen daher in betriebsfreien Zeiten auch der
Bevolkerung zur Nutzung zuganglich sein.

Mehrfachnutzung aller Rdume durch die Kernbildungsanbieter Schule und Kindergarten:

Die Mehrfachnutzung besteht zunachst in der gemeinsamen Nutzung aller Rdume und Flachen durch
alle im padagogischen Bereich arbeitenden Institutionen, sowohl im Bereich der Biber, als auch im
Bereich der gemeinsamen pdadagogischen Flachen, wie auch im Bereich der Nebenflachen, der
Verwaltung und der Kiiche.

Mehrfachnutzung durch dritte Nutzer*innengruppen

Die Turnsdle/ Gymnastiksaal kdnnen auBlerhalb der Betriebszeiten des Bildungscampus von externen
Personen, z.B. Sportvereinen genutzt werden. Der Saal soll nach dem Veranstaltungsgesetz gewidmet
werden und eine Nutzung des Gebadudes auch fiir groBere externe Veranstaltungen ermdglichen.

B.7 Gender Mainstreaming und Benutzer*innenfreundlichkeit

Bei der Planung und Errichtung des Gebdudes und der Freirdume sollen die Aspekte des alltags- und
geschlechtergerechten Bauens im Sinne des ,Gender Mainstreaming” beriicksichtigt werden.
Insbesondere muss die Chancengleichheit aller Geschlechter gewahrt bzw. geférdert und miissen die
Handlungsspielraume geschlechterspezifisch erweitert werden. Kinder sollen sich moglichst ohne
Rollenfixierungen frei bewegen kénnen.

Im weiteren Sinn umfasst Gender Mainstreaming die Aspekte Orientierung, ErschlieBung,
Kommunikation, Sicherheit und Nutzer*innenfreundlichkeit, die bei einem derart groen Komplex von
wesentlicher Bedeutung sind. Unter Benutzer*innenfreundlichkeit versteht die Bauherrin all jene
Aspekte, die es den Padagog*innen, Schiiler*innen, Kindern und Besucher*innen ermoglichen, die
Bildungseinrichtung einfach zu benutzen und freudig zu erleben.

B.8 Brandschutz

1. Allgemeines

Betreffend die Anforderungen im Brandschutz gelten die Richtlinie der Stadt Wien-Baupolizei
.Brandschutztechnische Sicherheitsstandards in Bildungseinrichtungen” (Beilage C.09.1), die OIB-
Richtlinie 2 sowie die Erlauterungen der Stadt Wien-Baupolizei zur OIB-Richtlinie 2, Ausgabe 2023
(Beilage C.09.2).

Hinsichtlich der ErschlieBung und der Bemessung der Fluchtwegbreiten ist grundsatzlich die OIB-
Richtlinie 4 heranzuziehen.

Flr die Veranstaltungsstatte ist darliber hinaus die ,Veranstaltungsstattenrichtlinie” der Stadt Wien-
Gewerbetechnik, Feuerpolizei und Veranstaltungen heranzuziehen (Beilage C.09.3).
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Die Stadt Wien legt im Hinblick auf die Unterzeichnung der UN-Konvention fiir die Rechte behinderter
Menschen durch Osterreich sowie das Wiener Anti-Diskriminierungsgesetz auf die Evakuierung von
Personen mit Mobilitdtsbehinderungen besonderes Augenmerk.

Aufgrund des Nutzungskonzeptes der Bildungseinrichtung sind sowohl der Aufenthalt von Personen
mit Mobilitditsbehinderungen als der von zu betreuenden nicht-selbstrettungsfdahigen Kindern zu
berilcksichtigen.

Es wird daher insbesondere auf nachfolgenden Auszug der Richtlinie ,Brandschutztechnische
Sicherheitsstandards in Bildungseinrichtungen” hingewiesen:

Fiir Sondernutzungen (z.B. iberwiegender Anteil von Menschen mit Behinderungen wie Mobilitits-,
Sinnesbehinderungen sowie intellektuellen Behinderungen) werden zusdtzliche MaBnahmen
erforderlich sein, die in der Regel in Form eines Brandschutzkonzeptes bzw. einer
brandschutztechnischen Beschreibung festgelegt werden,; darin sind neben den MalBnahmen des
baulichen und anlagentechnischen Brandschutzes auch jene fiir diese Sondernutzungen speziellen
MalBnahmen des organisatorischen Brandschutzes besonders zu betrachten.

Im Folgenden werden spezifische Anforderungen an die Bildungseinrichtung naher beschrieben:

2. Brandabschnitte
Es gelten die Punkte 3.1und 7.2.5 der OIB-Richtlinie 2:

Bei oberirdischen GeschoBBen darf ein Brandabschnitt eine Netto-Grundfliche von 1.600 m? nicht
tUberschreiten.

Brandabschnitte in unterirdischen GeschoBen diirfen eine maximale Netto-Grundfliche von 800 m?
nicht tiberschreiten.

3. Entfluchtung und Evakuierung

Hinsichtlich der Auslegung der Fluchtwege sowie der Konzeption der Evakuierung ist die detaillierte
Auflistung der Personenanzahlen (Beilage C.09.4) zu beriicksichtigen.

3.1 Entfluchtung

Betreffend die Konzeption der Fluchtwege sind Punkt 2.5. der Richtlinie ,Brandschutztechnische
Sicherheitsstandards in Bildungseinrichtungen” und Punkt 2 der OIB-Richtlinie 4 zu berlicksichtigen.

Das Fluchtwegekonzept von Bildungseinrichtungen muss durchgehend zwei bauliche Fluchtwege
gewadhrleisten. Dies betrifft auch die Entfluchtung von Multifunktionalen Bereichen.

Fur den ebenerdig zu situierenden Veranstaltungssaal (Raum 2.2.29 des RFP) gilt u.a. folgende
Bestimmung der “Veranstaltungsstattenrichtlinie”: Jeder Veranstaltungsraum, der zum Aufenthalt fir
mehr als 120 Personen bestimmt ist oder eine Fliche von mehr als 200 m? aufweist, muss Uber
mindestens zwei ausreichend voneinander entfernte Ausgdnge verfliigen, die direkt auf einen
Fluchtweg fiihren. Die Ausgdange missen entweder unmittelbar ins gesicherte Freie oder auf
voneinander unabhangige Verbindungswege (Treppenhaus, Fluchtgang) fiihren.
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3.2 Evakuierung

In Schul-, Kindergartengebduden sowie anderen Gebduden mit vergleichbarer Nutzung (d.h.
Bildungseinrichtungen) sind Rettungswege nicht zuléssig.

Bei der Konzeption der Evakuierung von mobilitdtseingeschréankten Personen, insbesondere der aus
ObergeschoBBen, ist Punkt 2.8. Regelungen zur Evakuierung von Personen der Richtlinie
.Brandschutztechnische Sicherheitsstandards in Bildungseinrichtungen” zu berlicksichtigen.

Auf die Erfordernisse

. der horizontalen Evakuierung (z.B. Evakuierung in den tiberndchsten Brandabschnitt) und

. der vertikalen Evakuierung als auch

. der konzeptabhdangigen Anordnung von sicheren Verweilbereichen ist friihzeitig Bedacht zu
nehmen.

Die Errichtung von Feuerwehraufziigen im Sinne der TRVB ist zu vermeiden. Es ist das mehrstufige
Evakuierungskonzept (Eigenevakuierung mit vorhandenem Personal) anzuwenden.

Grundsatzlich ist bei den zu evakuierenden Personen zwischen mobilitdtseingeschriankten
Personen (z.B. Rollstuhlfahrer*innen) und nicht-selbstrettungsfahigen Kindern zu unterscheiden.

Erhohte Anforderungen fiir die Evakuierung von nicht-selbstrettungsfahigen Kindern

Gemal “Erlduterungen zur OIB-Richtlinie 2, Ausgabe 2023” der Stadt Wien-Baupolizei (Beilage C.09.2)

gelten als nicht-selbstrettungsfdahig Personen, die

. kognitiv nicht in der Lage sind, Notsituationen qualifiziert einzuschdtzen und dementsprechend
zu handeln, oder

. Grund und Bedeutung einer Notsituation nicht einsehen und nach dieser Einsicht handeln
kénnen, oder

. auf Grund korperlicher Beeintrachtigung der Unterstlitzung und Hilfe durch Dritte bedurfen.

Fur die Evakuierung von nicht-selbstrettungsfahigen Kindern des Kindergartens sind folgende
erhohte Anforderungen zu beriicksichtigen (Punkt 2.8.7. Evakuierung von Kindern im Alter bis
3 Jahren, der Richtlinie ,Brandschutztechnische Sicherheitsstandards in Bildungseinrichtungen®):

Fliir Gruppenrdume und Raume, in denen sich Kinder im Alter bis 3 Jahren (bis zum vollendeten dritten
Lebensjahr) aufhalten, die ebenerdig angeordnet sind und Ausgdnge unmittelbar ins Freie mit
Anbindung an einen Fluchtweg zu einem sicheren Ort des angrenzenden Gelidndes aufweisen, sind
fiur die Evakuierung keine gesonderten MaBBnahmen erforderlich. Anderenfalls sind unmittelbar
barrierefrei erreichbare Rauch- bzw. Brandabschnitte zu schaffen, um horizontale
EvakuierungsmaBnahmen durchfihren zu kénnen.

Diese Anforderungen an die zu konzipierenden baulichen MaBnahmen sind sinngemaB auch fiir die
durch die Intergrations-Kindergartengruppen, als auch fiir die durch die Sonderpadagogik und die
Integrationsklassen der Schule genutzten Raume sowie die von diesen Kindern genutzten
Essbereiche und Multifunktionalen Flachen anzuwenden.

Die Raume und Flachen mit den beschriebenen erhéhten Anforderungen sind im Raum- und
Funktionsprogramm gesondert gekennzeichnet (Beilage C.02.2 Raum- und Funktionsprogramm).

Angaben zu Personenanzahlen sind in der Beilage C.09.4 Auflistung der Personenanzahlen angefiihrt.
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4. Zugénglichkeit fiir die Feuerwehr

Es gelten die Bestimmungen unter Punkt 2.6 der ,Brandschutztechnische Sicherheitsstandards in
Bildungseinrichtungen”.

Fir Bildungseinrichtungen mit einer Brutto-Grundfldche von mehr als 5.000 m?sind Zufahrten, Aufstell-
und Bewegungsflachen sowie Zugdnge an mindestens zwei Seiten erforderlich.

Es ist darauf zu achten, dass keine Uberschneidungen bzw. Konflikte zwischen den Angriffs- bzw.
Bewegungsflachen der Feuerwehr und den Sammelpldtzen entstehen.

Es wird empfohlen, in der 1. Stufe ein Brandschutzplanungsbiiro beratend beizuziehen. In der
2. Stufe ist die Beiziehung eines Brandschutzplanungsbiiros verpflichtend.

B.9  Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit in Bau und Betrieb

B.9.1Kreislaufwirtschaft

Angesichts der Endlichkeit der global verfliigbaren Ressourcen, der laufend steigenden Nachfrage nach
Rohstoffen und der negativen Auswirkungen der Rohstoffgewinnung und -verwendung auf Umwelt
und Klima wird ressourcenschonendes, kreislauffihiges Bauen als zentrales Instrument des
Biodiversitats- und Klimaschutzes in den Fokus des gegenstandlichen Projekts geriickt.

Bestmogliche Ressourcenschonung ist sowohl Ziel der Europdischen Kommission im Rahmen des
Europdischen Griinen Deals als auch der Smart Klima City Strategie Wien, die fiir ,eine hohe
Lebensqualitat fur alle bei groBtmoglicher Ressourcenschonung” steht und fir den Zielbereich
Gebdude ab 2030 kreislauffahiges Planen und Bauen bei Neubau und Sanierung zum Standard erhebt.

Im Sinne der Smart Klima City Strategie und des Wiener Klimafahrplans ist auf eine nachhaltige und
lebenszyklusorientierte Nutzung der natirlichen Ressourcen zu achten. Die Prinzipien der
Kreislaufwirtschaft bieten dafiir den richtigen Zugang. Das Potential zur Implementierung zirkularer
Prinzipien ist zu Projektbeginn am gréBten, denn Kreislauffahigkeit ist nicht nachristbar und muss
daher von Anfang an als grundlegende Designpramisse verstanden und angewendet werden. Die
Vorgaben seitens der EU (Grundanforderung 7 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung
harmonisierter Bedingungen fiir die Vermarktung von Bauprodukten) sowie des Osterreichischen
Instituts flir Bautechnik (OIB-Grundlagendokument zur Ausarbeitung einer O IB-Richtlinie 7 (OIB-330.7-
009/23) sind hierbei zu berlicksichtigen.

Dementsprechend sind jene MaBBnahmen zu setzen und nachzuweisen, die zur Reduktion des
Ressourcen- und Emissionsverbrauchs Giber den gesamten Lebenszyklus beitragen. Diese MaBnahmen
lassen sich grob in 3 Wirkungsbereiche (Phasen gliedern: (1) Der heutige Beitrag zur
Ressourcenschonung in der Phase des ,Pre-Use/Einbaus”, (2) die Optimierung der Nutzung des
Gebédudes in der Phase ,Use/Nutzung” und (3) in einen kiinftigen Beitrag, namlich in der Phase des
,Post-Use/Ruckbaus”.

Folgende MaBnahmen zur Ressourcenschonung mit dem Werkzeug der Kreislaufwirtschaft sollen nach
Moglichkeit im Rahmen des Wettbewerbs entlang der 3 Wirkungsbereiche beriicksichtigt werden:
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Pre-Use/Einbau (1) (Bewertung heutiger Ressourcenverbrauch, Kreislauffilhrung sowie
Umweltwirkungen auf Baustoffebene):

A) Verbaute Materialien (Materialeinsatz)

Einen besonderen Einfluss auf die o6kologische Nachhaltigkeit eines Bauwerks hat der
Ressourcen- bzw. Materialeinsatz und dessen Dokumentation. Ziel ist die Reduktion des
Einsatzes von (energieintensiven) Primarrohstoffen (durch die Verwendung von
wiederverwendeten, recycelten, regenerativen sowie-, lokal verfiigbaren Materialien und
Ressourcen (verantwortungsbewusste Materialherkunft). Darliber hinaus ist die Dokumentation
der Artund Menge der relevanten Baustoffe die Grundlage flr eine werthaltige Kreislauffihrung
der Rohstoffe und die Bewertung der Klima- und Umwelteinwirkungen.

B) Okobilanzierung

Die alleinige Betrachtung der Menge der verbauten Materialien liefert keine direkte Aussage liber
den Umwelteinfluss. Wichtig ist daher, die Menge der verbauten Materialien in Kombination mit
deren 6kologische Qualitdt bzw. Einfluss auf die Umwelt zu betrachten, beispielsweise anhand
des Treibhausgaspotenzials. Ziel ist also die Reduktion der Umweltbelastungen durch
Berechnung und Optimierung der Gebaudedkobilanz.

Use/Nutzung (2) (Bewertung Qualitdten und Potenziale innerhalb der Nutzungsphase):

C) Nutzungsintensitat

Die effiziente Nutzung von Gebduden und damit der eingesetzten Ressourcen ist eine besonders
unmittelbare und zielfihrende Art der Ressourcenschonung. In der Umsetzung bedeutet dies
einerseits ein Minimieren an nicht verwendbaren bzw. notwendigen Flachen und andererseits
eine moglichst intensive Nutzung von Raumen beispielsweise durch Mehrfachnutzung. Ziel ist
also die Ressourceneinsparung durch Optimierung der Gebdudenutzung hinsichtlich
Funktionalitat und Konstruktion.

D) Flexibilitat, Umnutzbarkeit und Nachverdichtung

Eine langfristige Gebdaudenutzung bedeutet direkte Ressourcenschonung, ist also zentrales Ziel
kreislauffahigen Bauens. Da in der Planungsphase in der Regel nicht absehbar ist, inwiefern sich
bis zum Lebensende des Gebdudes Anforderungen oder externe Rahmenbedingungen dndern,
ist es wesentlich, dass Gebdude so geplant und gebaut werden, dass sie innerhalb ihrer
Nutzungsphase - ohne wesentliche Eingriffe in die Tragstruktur — adaptierbar und damit weiter
nutzbar und die Grundstruktur sowie ihre wesentlichen

ErschlieBungsbereiche (z.B. Treppenhduser) so angelegt sowie die Gebaudefassade und die
technische Gebaudeausstattung so konzipiert sind, dass auch eine andere Nutzung als die
urspringlich intendierte moglich ist. Ziel ist also Ressourceneinsparung durch Verlangerung der
Gebdudenutzung mittels Steigerung der Nutzungs- bzw. Gebaudeflexibilitat.

E) Langlebigkeit, Tauschbarkeit und Reparaturfahgkeit

Der Erhalt bzw. die Verlangerung der Lebensdauer von Gebduden und damit das Ermdglichen
von ldngeren Nutzungsdauern ist eine direkte M dglichkeit der Ressourcenschonung. Dies kann
beispielsweise durch Einsatz besonders langlebiger sowie robuster Bauweisen und Materialien,
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wie etwa hinterliifteten Fassaden, geschehen. Zielfiihrend ist dariiber hinaus das Setzen von
MaBnahmen in der Planung, die einfache Tauschbarkeit und Reparaturfdhigkeit von
Gebdudeelementen, wie etwa l|osbare Verbindungsmittel und Gewahrleistung einer guten
Zuganglichkeit zu Haustechnikelementen, ermdglichen. Ziel ist somit Ressourceneinsparung
durch Verlangerung der Gebdaudenutzung mittels Steigerung der Langlebigkeit, Tauschbarkeit
und Reparaturfahigkeit von Gebaudeteilen und haustechnischen Anlagen.

Post-Use/Riickbau (3) (zuklinftiger Beitrag, potenziell):

F) Riickbau und Reuse

Im Sinne einer Kreislauffilhrung von Ressourcen sind umweltvertragliche Materialien und Bauteile
so einzusetzen, dass diese ohne groBen Aufwand (zerstérungsfrei) trennbar, riickbaubar und
wiederverwendbar sind. Ziel ist somit Ressourceneinsparung durch verstarkten Einsatz
rickbaufdahiger und wiederverwendbarer Bauweisen und Materialien.

G) Recycling

Konnen Gebaude, Bauelemente oder Baustoffe nicht wiederverwendet werden, ist das Recycling
der ndchste Schritt, um Ressourcen zu schonen und Materialien im Kreislauf zu halten. Im
Vordergrund steht hierbei das Potenzial des einfachen Wiedergewinnens von schad- und
storstofffreien bzw. sortenreinen Baumaterialien, um diese werthaltigen Recyclingprozessen
zuflihren zu konnen. Ziel ist somit Ressourceneinsparung durch verstarkten Einsatz
recyclingfdahiger Materialien.

H) Entsorgung

Konnen Materialien und Bauelemente nicht mehr im Nutzungskreislauf gehalten werden, werden
sie mittels Deponierung oder thermischer Verwertung (Verbrennung) entsorgt. Die
Baumaterialien gehen dadurch fir die Kreislaufwirtschaft verloren. Ziel ist somit zukiinftig
Ressourceneinsparung durch Reduktion der Verwendung nicht kreislauffahiger Bauweisen und
Materialien.

I) Energiebedarf in der Nutzung
Siehe B.9.2 Energie

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, entsprechende Konzepte und Nachweise (in Anlehnung an dem
europdischen Berichtsrahmen Level(s) vorzulegen (siehe Beilage C.07.1_Ein Zirkularitatsfaktor fir
Wien_v1, Seite 40ff.).

Dies giltinsbesondere fr:

Level(s) indicator 2.1Bill of Quantities materials and lifespans,
Level(s) indicator 2.2 Construction and Demolition waste and Materials,

(s)
(s)
Level(s)
(s)

s) indicator 2.3 Design for adapatiblity and renovation,

Level(s) indicator 2.4 Design for deconstruction.

In Sinne der Dauerhaftigkeit und Trennbarkeit ist eine Flexibilitdit der Konstruktion als auch die
Ruckbaubarkeit zu berlcksichtigen. Eine lange Nutzungsdauer ist zentrales Ziel kreislauffahigen
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Bauens, daher ist bei den dauerhaftigkeitsbezogenen indikativen Bemessungen eine geplante
Nutzungsdauer der Primdrkonstruktion (Tjt) von 100 Jahren zu Grunde zu legen.

Flexibilitat der Konstruktion

In der 1. Stufe des Wettbewerbes ist eine skizzenhafte Darstellung zur Flexibilitdt der Konstruktion
im Sinne der Kreislauffahigkeit auszuarbeiten.

Die Flexibilitat der Konstruktion ist fir die 2. Stufe des Wettbewerbs in einem detaillierten Konzept
weiter zu vertiefen. Daflr ist fir die 2. Stufe ein Fassadenschnitt auszuarbeiten.

Kennwerte eines Gebduderessourcenpasses
Inder 2. Wettbewerbsstufe ist die Priftabelle Gebduderessourcenpass auszufiillen und abzugeben.

Um kreislaufwirtschaftliche Aspekte ablesen zu kdnnen und einen gréBtmoglichen Informationsgehalt
Uber die Wettbewerbsphasen hinaus zu ermdglichen, sind ab der 2. Stufe des Wettbewerbs Angaben
in einem zur Verfligung gestellten Gebduderessourcenpass zu beflllen.

Darstellung der Riickbaubarkeit
In der 2. Wettbewerbsstufe ist die Priiftabelle Riickbaukonzept auszufiillen und ab-zugeben.

Um einen verwertungsorientierten Rickbau von Gebduden am Ende ihres Lebenszyklus zu
ermoglichen, ist die Auseinandersetzung in einer friihen Phase unumganglich. Auf Basis von Anhang 1
der ONORM B3151:2022 ,Riickbau von Bauwerken als Standardabbruchmethode” wurde die
Priftabelle Riickbaukonzept erstellt, welche Informationen zur Rickbaubarkeit und den
Verwertungspotenzialen abfragt.

Referenzierung der Indikatoren - Vorschau auf die Planungsphase

Zur ndheren Erlauterung der einzelnen Kriterienpunkte samt entsprechende Referenzierung auf die
sogenannten Indikatoren des europdischen Berichtsrahmen Levels(s) kann hier auch bereits
vorrausschauend die Beilage C.07.2 Level(s)-Indikatoren.pdf herangezogen werden. Im weiteren
Projektverlauf (eigentliche Planungs- und Realisierungsphase) sind dann die beiden Level(s)-Stufen 2
und 3 einer konkreten Bearbeitung zu unterziehen.

B.9.2 Energie
1. Energiehaushalt

Der von der Wiener Bautechnikverordnung verbindlich erkldrte Stand der Technik (OIB Richtlinien in
ihrer gilltigen Fassung) ist hinsichtlich der energetischen Anforderungen einzuhalten. Auf das
Stadtische Energieeffizienz-Programm (SEP) wird hingewiesen. Dazu gehdren im Besonderen ein gutes
Verhidltnis von Gebdudeoberfliche zu -volumen sowie eine kontrollierte Be- und Entliftung mit
Wadrmertckgewinnung. Jedenfalls missen den Nutzerlnnen auch beim Einsatz von mechanischen
Liftungen o6ffenbare Fenster zur Verfligung stehen.

Es sind die Anforderungen an Niedrigstenergiegebaude fiir 6ffentliche Nutzbauten gemaf Nationalem
Plan (https://www.oib.or.at/de/guidelines/oib-richtlinie-6-nationaler-plan) einzuhalten.
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Die Qualitatskriterien fur Klassenzimmerliftungen sind auf die Projekt-Erfordernisse abzustimmen und
einzuhalten: http://www.xn--komfortlftung-3ob.at/schulen-kindergaerten/6 1-qualitaetskriterien/

2. Effizientes Energiekonzept

In der 2. Wettbewerbsstufe ist ein Energiekonzept zu erarbeiten und abzugeben.
Zur Vergleichbarkeit der Vorschldage ist neben der Beschreibung im Rahmen des Projektberichtes auch
eine ,Priftabelle Energiekonzept” auszufillen.

Die nachfolgenden Kriterien sind im Projekt zu berlicksichtigen. Es steht den Teilnehmerlnnen
selbstverstandlich frei, zusitzliche Uberlegungen zum Themenschwerpunkt Energie einflieBen zu
lassen.

Allgemeine Vorgaben

Den Auslobungsunterlagen und weiteren Vorgaben der Stadt Wien entsprechend ist fir den
gegenstdndlichen Bildungscampus ein hocheffizientes alternatives Energiekonzept zu erarbeiten, das
eine ganzjahrige und auf niedrige Lebenszykluskosten hin optimierte Versorgung mit erneuerbaren
Vor-Ort-Ressourcen ermdglicht. Folgend finden Sie Aspekte, die das Energiekonzept einer neuen
Bildungseinrichtung fit fir die Zukunft machen.

Da der PPP-AN (Public-Private-Partnership-Auftragnehmer) Uber 25 Jahre hohe
Komfortanforderungen gewadhrleisten muss und das Gebdude danach in den Besitz der Stadt Wien
Ubergeht, soll das Energiesystem langfristig wirtschaftlich und 6kologisch sein. Daher ist eine
Optimierung der Lebenszykluskosten statt einer Fokussierung auf maoglichst niedrige
Investitionskosten anzustreben.

Das Energiekonzept ist flr die 2. Stufe des Wettbewerbs auszuarbeiten.

Das Energiekonzept ist unter Beriicksichtigung folgender Kriterien zu entwickeln:

e Das Gebdude ist so zu planen, dass sein Energiebedarf grundlegend geringgehalten wird >
Optimierte Gebaudeeffizienz

e Der Einsatz von erneuerbaren Energien vor Ort ist zu maximieren, um einen héchstmoglichen
Autarkiegrad zu erzielen. Heranzuziehende Energiequellen bestehen v.a. in:

o Geothermie

o Umgebungswarme

o Abwidrme

o Solarenergie

o Offentliches Stromnetz

e Fossile Spitzenlastabdeckung bzw. fossile Backups sind fiir das Projekt nicht zulassig.

e Ganzjahrig zuverlassige Konditionierung des Gebdudes, um die vorgegebenen minimalen und
maximalen Temperaturgrenzen einhalten zu kénnen. Die maximalen Temperaturgrenzen sind
Uber das Jahr gesehen Uberwiegend einzuhalten. Fur eine modglichst homogene
Temperaturverteilung ist das Gebaude mit Betonkernaktivierung und ggf. FuBbodenheizung
auszustatten.

e Eine konventionelle Klimatisierung mit Warmeabfuhr an die stadtische Umgebung ist nicht
gewilinscht.
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e Die Energieversorgung des Gebadudes soll niedrige laufende Kosten flir Energielieferung,
Wartung und Instandhaltung aufweisen = Fokus auf niedrige Lebenszykluskosten.

e Absicherung der hocheffizienten Planung/Dimensionierung durch eine dynamische Simulation.

e Firdas Gebdude ist ein zweckdienliches Energieverbrauchs-Monitoring zu planen.

e Das Energiekonzept ist im Rahmen der Projektbeschreibung der 2. Wettbewerbsstufe
nachvollziehbar zu beschreiben. Fir die Vergleichbarkeit der Abgaben ist zusatzlich die
beiliegende Priftabelle Energiekonzept mit den wesentlichen Kenngroflen des
Energiekonzeptes auszufiillen.

Besondere Schwerpunkte fir das hocheffiziente Energiekonzept
Sommerliche Uberwidrmung

Das Gebdude ist fir eine ganzjahrige Nutzung (auch wahrend der Sommerferien) bestimmt. In diesem
Sinne ist besonders auf eine langfristige Sommertauglichkeit (Vermeidung sommerlicher
Uberwirmung) des Gebiudes zu achten, ohne dass eine energie- und kostenintensive konventionelle
Klimatisierung erforderlich wird, die dann, durch Abfuhr der iberschiissigen Warme an die Umgebung,
zu einer zusatzlichen unerwiinschten Erwdarmung der Stadt im Sommer beitragt.

Durch hohe Warmedammstandards und die Luftdichtheit kann der Kiihlaufwand moderner Gebaude
(sowohl der Energiebedarf als auch die Spitzenlast der Kihlung) durchaus héher ausfallen als der
Heizaufwand. Interne Lasten, die hohe Abwarme von Uber 2.000 Personen und passivsolare Eintrdage
bedingen auBBerhalb der Heizsaison mitunter erheblichen Kihlbedarf.

Um die Aufenthaltsqualitdt der Nutzerlnnen langfristig sicherstellen zu kénnen, ist die Berlicksichtigung
klimatischer Entwicklungen fir Wien empfehlenswert. Da es zunehmend warmer wird, sind neben
statistischen Wetterdaten auch insbesondere Prognosedaten bis 2050 fiir die Berechnungen fir die
Auslegung zu berticksichtigen (siehe dazu auch Beilage C.08.1Klimaszenarien Wien bis 2100). Auf die
Moglichkeit einer wirtschaftlich sinnvollen Umriistung von Anlagenteilen im Zusammenhang mit den
Prognosedaten der Klimaszenarien Wien bis 2100 ist zu achten. Daher ist eine AnschluBmoglichkeit an
ein zukinftig vorhandenes Anergienetz, Nahwarmenetz oder an die Fernwarme bzw. Fernkdlte zu
ermoglichen, wenn diese vor Ort vorhanden sind.

Optimierte Heizlast & Kiihllast

Auf eine angemessene Bewertung der Heizlast (bspw. mit Verwendung zeitgemaBer Warmebriicken-
Korrekturfaktoren) ist zu achten. Insbesondere bei Verwendung von Warmepumpen und
Erdsondenfeldern kann eine Uberdimensionierung schnell zu wirtschaftlichen Herausforderungen
fuhren.

Es ist anzudenken, die Spitzenleistung, die nur wenige Stunden im Jahr auftritt, mit geeigneten
Spitzenlasttechnologien wie z. B. mit einem E-Heizstab abzudecken, der nur im Bedarfsfall in Betrieb zu
nehmen ware. Hierzu konnte der Leistungsbedarf als geordnete Jahresganglinie dargestellt werden,
um sichtbar zu machen, welcher Leistungsbedarf zur Dimensionierung des Erdsondenfeldes
heranzuziehen ist und welche Spitzenleistung sich dariiber hinaus ergibt. Diese Spitzenleistung kdnnte
etwa mittels E-Heizstab gedeckt werden.

Zur Absicherung sind die Berechnungen der Heiz- und Kiuihllast sowie die entsprechende
Dimensionierung der Versorgungskomponenten durch eine dynamische Simulation zu stiitzen.
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Tipp: Unter folgendem Link kann die Studie zur optimierten Dimensionierung der Heizlast in
Verbindung mit Warmepumpen abgerufen werden:
https://www.wien.gv.at/kontakte/ma20/pdf/heizlast-studie.pdf

Erneuerbare Warme- und Kalteversorgung & hoher Autarkiegrad

Der Bildungscampus ist mit einer Energieversorgung basierend auf erneuerbaren Vor-Ort-Ressourcen
zu entwickeln. In diesem Sinne ist insbesondere das vorhandene Erdwarmepotenzial fir die Kiihlung
und Beheizung des Gebaudes zu verwenden. Bei Verwendung von Erdwarme ist darauf zu achten, dass
ein weitestgehend ausgewogenes Verhdltnis zwischen der Warmeentnahme im Winter und der
Warmeeinspeisung im Sommer besteht und die Jahresbilanz im Erdreich somit ausgeglichen ist.

Eine Darstellung des zu erwartenden Sommer- und Winterverbrauchs des Gebadudes (i.B. eine
Abschatzung des zu erwartenden Heizenergie- & Kiihlenergiebedarfs), z.B. durch ein Sankey-
Diagramm oder eine quantitative Energiebilanz, ist hilfreich bei der Erreichung eines moglichst hohen
Autarkiegrades.

Die Planungsgrundsatze zur Nutzung von Erdwarme sind ggf. einzubeziehen (siehe Beilage
C.06.3_Geothermischer Bericht Aspern ).

Optimieren des Energiesystems

Um eine hocheffiziente Energieversorgung realisieren zu kénnen, ist es wichtig, das Gebdaude und
dessen Energiesystem integriert zu optimieren. Eine Reduktion des Leistungs- und Energiebedarfs kann
wesentlich dazu beitragen, die Lebenszykluskosten des Gebaudes gering zu halten.

e Dies wird unter anderem durch eine hocheffiziente, luftdichte und kompakte Gebaudehiille
ermoglicht (gutes A/V-Verhadltnis). Diese senkt den Energiebedarf und birgt ein erhebliches
Einsparungspotenzial fiir laufende Energiekosten.

e Die Nutzung von thermischen Speichermassen ist ein weiterer wesentlicher Baustein. Es sind
bspw. die Zwischendecken des Gebaudes selbst in Form von thermischer Bauteilaktivierung zu
nutzen. Diese sorgen mit moderaten Temperaturen fiir ein angenehmes, gleichmaBig tempe-
riertes Raumklima und stellen eine Moglichkeit zur hocheffizienten Gebaudekonditionierung
dar. In der warmen Jahreszeit bieten eben diese Abgabesysteme die M églichkeit, thermische
Uberlasten effektiv abzufiihren und die Bildungsanstalt zu kiihlen bzw. zu entwéarmen.

e Durch die Beriicksichtigung der Speicherfdahigkeit und der thermischen Tragheit des Geb&dudes
sind klassische Spitzenlasten ,anders” zu bewerten.

e Die Nutzung von internen Abwdarmen (u.a. Personenabwarme) kann dazu genutzt werden,
Warmebedarfe zu decken. Das fiihrt zu einer Reduktion des einzukaufenden Energiebedarfes.

Energieeffizienz

Um das Gebdude Uber den Lebenszyklus moéglichst energieeffizient zu betreiben, sind ferner folgende
MaBnahmen zu berlicksichtigen:

e Effiziente Beleuchtungssysteme und eine optimierte Tageslichtbeleuchtung reduzieren den
elektrischen Energieverbrauch.

e MalBnahmen zur Rickgewinnung und Nutzbarmachung von Abwarme-Energie senken die
Energiemenge, die aus erneuerbaren Energien zusatzlich bereitgestellt werden misste.
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e Eine weitere Technologie, bei der ein mdglichst hoher Warmeriickgewinnungsgrad angestrebt
werden sollte, ist die Liftung. Bei der Erstellung eines energieeffizienten Liftungskonzepts ist
es wichtig, auf das Nutzer*innenverhalten je Saison zu achten und die Moglichkeit der
Hybridliftung sowie der Nachtliftung zu bertcksichtigen.

Integrierte Planung

Um eine hocheffiziente Energieversorgung mit angemessen dimensionierter Heiz- und Kihlleistung
sicherzustellen, ist es empfehlenswert, das Energiesystem und die Haustechnik in enger Abstimmung
mit der Bauphysik zu planen und zu optimieren.

Esist jedenfalls eine dynamische Gebdudesimulation durchzufiihren, um eine optimierte Auslegung der
Anlagen erreichen zu kdnnen. Auch eine Darstellung des zu erwartenden Heizenergie- & Kihl-
energiebedarfs, z.B. durch ein Sankey-Diagramm oder eine quantitative Energiebilanz, ist hilfreich bei
der Erreichung einer moglichst hohen Energieeffizienz.

Zielfihrend ist ebenfalls eine Beschreibung des Mess-, Steuerungs-, Regelungs- und Leittechnik -
Konzepts unter besonderer Ricksichtnahme auf die Regelbarkeit aller Anwendungsfdlle und unter
Beriicksichtigung einer unkomplizierten Handhabung.

Energiemonitoringkonzept

Ein zielfihrendes Energiemonitoringkonzept zur Erfassung der wesentlichen Energiefliisse im Gebaude
sowie zur Erfassung der elektrischen und thermischen Verbraucher und Erzeuger birgt zahlreiche
Vorteile. Es kann zur Betriebsoptimierung beitragen, damit zu einer Reduktion der laufenden Kosten
sowie zu einer einfachen Regelbarkeit der gesamten Haustechnik. Mithilfe eines zweckdienlichen
Energiemonitorings kdnnen Fehler schnell erkannt und behoben werden, Daten einfach ausgewertet
und automatische Berichte erstellt werden.

Das Monitoring kann zusatzlich dazu genutzt werden, den Verbrauch des Objekts sowie die
Energiegewinnung vor Ort (PV) fir die Nutzerinnen und Nutzer (iber Anzeigetafeln o.A.
bildungswirksam sichtbar zu machen.

3. Planung und Errichtung einer Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage)

Im Lichte der Wiener PV-Offensive und gemafl den Anforderungen der Bauordnung der Stadt Wien ist
das Gebaude zur Gewinnung von Sonnenstrom mit einer PV-Anlage auszustatten. Abgestimmt auf den
Gebdudeenergiebedarf ist die Nutzung von Photovoltaik am Gebdude dabei zu maximieren. Darliber
hinaus ist die Maximalbelegung aller geeigneten Flachen darzustellen und das Potential aufzuzeigen.

Die PV-Anlage ist in das Energiemonitoring des Gebdudes zu integrieren. Der Einsatz einer
bildungswirksamen Ertragsdarstellung wird empfohlen (Darstellung dessen, wie viel des aktuellen
Strombedarfes durch die PV-Anlage gedeckt werden kann).

4. Fassadengestaltung und MaBnahmen gegen sommerliche Uberwérmung

Dem auBeninduzierten Kiihlbedarf ist durch Einsatz eines auBenliegenden Sonnenschutzes oder durch
natirliche Abschattung, insbesondere auch mittels auskragenden Bauteilen, nachweislich entgegen zu
wirken. Sommerliche Uberwarmung, die im Bildungsbau durch hohe Personenbelegungen verstirkt
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wird, ist durch geeignete, moglichst umweltfreundliche, aktive und passive MalBlnahmen nachweislich
zu vermeiden.

Esist eine 6kologisch nachhaltige Temperierung anzustreben. Die Planung ist darauf auszurichten, dass
die Aufenthaltsqualitdt der Nutzerinnen bzw. Nutzer ganzjdhrig sichergestellt wird, und zwar ohne
kostspielige Nachriistungen nach Inbetriebnahme.

5. Bewusstseinsbildung

Das innovative Energiekonzept soll in die Architektur integriert und erkennbar sein. Anzeigetafeln o.a.
zur Bewusstseinsbildung der Schiler*nnen und Padagog*nnen, die ggf. in den Unterricht integriert
werden kdnnen, sind vorzusehen.

B.9.3 Klimawandelanpassung und Mikroklima
Klimawandelanpassung und Mikroklima

Unter dem Gesichtspunkt der Klimawandelanpassung sollen die Gebdude und Freirdume einen
substantiellen Beitrag zur Verbesserung des stadtischen Mikroklimas und damit zur Aufenthaltsqualitat
im Freiraum und im Gebaude leisten.

Basierend auf den Vorgaben des Urban Heat Islands — Strategieplan Wien sind folgende Vorgaben zur
Klimawandelanpassung bestmadglich zu erfillen:

Windsituation und Luftzirkulation

Bei der Situierung der Baukorper soll die spezifische mikroklimatische Situation vor Ort bestmdglich
berilcksichtigt werden. Durch die Vermeidung von durchgadngigen, langen Gebaudekanten, also der
Strukturierung des Raumes durch die Gliederung der Baukorper, kdnnen Kanalisierungseffekte
hintangehalten werden.

Einsatz von Vegetation

Pflanzen koénnen durch Evapotranspiration ihre Oberflaichentemperatur konstant halten, d.h.
bepflanzte Oberflaichen erwdrmen sich wesentlich weniger stark als andere Materialien. Gleichzeitig hat
die Verdunstung eine kihlende Wirkung auf die Umgebung und sorgt damit fliir ein angenehmeres
Mikroklima. Daher sollen Pflanzen sowohlim Freiraum als auch direkt am Gebdude eingesetzt werden.
Auch das Wasserrickhaltevermégen von Pflanzflichen (z.B. durch Dachbegriinung) und die
Moglichkeit der Beschattung durch Pflanzen soll zur Klimawandelanpassung genutzt werden.

Bei der Pflanzenauswahl ist darauf zu achten, dass es sich um Arten handelt, die den steigenden
Temperaturen und ldngeren Trockenperioden im Sommer gut standhalten kdnnen.

BeschattungsmafBnahmen

Eine Baumiiberschirmung von 40 % (mittlere BaumkronengroBe gemessen an 40 Jahre alten Baumen)
im Freiraum ist anzustreben. Fir stark frequentierte Aufenthaltszonen im Freien sind robuste, flexible
und kostenglinstige Beschattungselemente vorzuschlagen, bis die Baume ihre schattenspendende
Funktion ibernehmen kénnen.
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Auch der Schlagschatten des Gebaudes sollte nach Mdglichkeit fiir die Beschattung der Freiflachen,
insbesondere in den Nachmittagsstunden, sinnvoll eingesetzt werden.

Bei der Beschattung von Gebduden sollen neben MaBBnahmen der baulichen Verschattung auch
Lésungen mit Bepflanzung mitbedacht werden.

Oberflachengestaltung im Freiraum

Versiegelungsgrad

Freiflachen sollen so weit wie moglich begrint werden. Dadurch kann der Effekt der
Verdunstungskihlung bestmoglich genutzt werden und gleichzeitig ist Wasserretention in den
Pflanzflaichen gewahrleistet.

Nicht begriinte Bereiche sollen als unversiegelte Flaichen ausgefiihrt werden, weil diese nicht nur
versickerungs-, sondern auch verdunstungsfahig sind. Fir versiegelte Oberflaichen sollen mdglichst
versickerungsfahige Beldge eingesetzt werden.

Der Anteil an versiegelten Flachen im Freiraum ist auf das erforderliche Mal3 zu beschranken.

Albedo

Befestigte Flachen sollten eine mdéglichst hohe Albedo (Reflexionsfahigkeit) aufweisen. Daher sind helle
und damit stark reflektierende Materialien zu bevorzugen.

Gebdudeoberflaichen

Auch bei Fassaden sind helle Farben zu bevorzugen, weil dadurch die Albedo erhéht und die
Oberflachentemperatur geringer gehalten werden kann. Sehr stark reflektierende Materialien (Glas,
Metall) an der Fassade sind aber in dicht bebauten Gebieten zu vermeiden, weil davor oder
gegeniiberliegende Bereiche durch zusatzliche Einstrahlung belastet werden kénnen.

Die Warmespeicherkapazitdt der Gebaudeoberflachen soll mdglichst geringgehalten werden, um die
Wadrmeabstrahlung zu erleichtern. Wasseraufnahmefdahige Materialien kénnen Hitze abschwéchen,
isolierende Materialien reduzieren durch die geringe Warmeleitfahigkeit die Warmeaufnahme. (Vereint
sind diese Eigenschaften z.B. im Material Holz).

Regenwassermanagement

Prinzipiell ist zur Entlastung des Kanalsystems eine Versickerung des Regenwassers am Bauplatz
anzustreben. Dabei sind versickerungsfahige Freiflachen gegeniiber Sickerschdachten zu bevorzugen,
um die Verdunstungskiihlung zu nutzen. Auch Dachflichen sind zur Pufferung von
Starkregenereignissen nach Méglichkeit zu begriinen und als Anstaufldchen zum Regenwasserriickhalt
Zu nutzen.

Bauwerksbegriinung

Dach- und Fassadenbegriinung soll als positiver Beitrag zur Kiihlung der Freirdume und Gebdude
eingesetzt und mit MaBBnahmen zur passiven Gebdudekihlung (AuBlenbeschattung) kombiniert
werden.

Siehe dazu auch den Leitfaden der MA 20 ,Hitze! Vermeiden” (wien.gv.at)
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Dachbegriinungen sollen moglichst ,intensiv® und damit mit guter Dammfunktion sowie
multifunktionell ausgefiihrt werden, um den zunehmenden, vielfdltigen Anspriichen an Dachflachen zu
entsprechen. Kombinierte Losungen fir Aufenthaltsflichen mit Begriinung sowie Spiel- und
Bewegungsangeboten, Gewinnung von Solarenergie und Aufbauten der Haustechnik koénnen
vorgeschlagen werden.

Auch unterbaute Freiflaichen sollen so weit wie mdglich intensiv begriint und fir Baumpflanzungen
geeignet ausgestaltet werden.

Wasserangebot im Freiraum

Trinkwasserbrunnen und Wasserspielangebote ermdglichen an heien Tagen Abkiihlung wahrend des
Aufenthalts im Freien.

B.10 Sonstige Planungsvorgaben

1. Flachenvorgaben
Das Raum- und Funktionsprogramm ist inkl. der vorgegebenen Technikflaichen nachzuweisen.

GeschoBhohen und Wandaufbauten sind realistisch zu dimensionieren und darzustellen:
Die GeschoBBhdhe ist abhdangig vom haustechnischen Konzept: Eine GescholBhdhe von mind. 4 m
(RegelgeschoB) ist vorzusehen.

e Die Konstruktionsflache ist mit einer realistischen AuBenwandstarke darzustellen
und in den Flachenbilanzen zu bertcksichtigen. Bei den
Normturnsdlen/Gymnastiksaal/Bewegungsrdumen ist eine Wandverkleidung mit einer
Aufbautiefe von 30 cm zu berlicksichtigen.

e Geplante haustechnische Anlagen sind darzustellen (z.B. am Dach situierte Liftungs- und
Solaranlagen). Am Dach situierte Liftungsanlagen sind vollstandig eingehaust darzustellen und
entsprechend in Technikfldche und BGFa zu beriicksichtigen.

Die maximale BGFa von 22.550 m? soll nicht Giberschritten werden.

2. Terminrahmen

Unmittelbar anschlieBend an das Vergabeverfahren erfolgt die Planungsphase mit folgenden derzeit
vorgesehenen Meilensteinen:

Planungsbeginn: voraussichtlich 09/2025
Einreichung: voraussichtlich 02/2027
Geplante Inbetriebnahme: 09/2030

3. Stand der Technik, Normenpyramide

Es wird auf die einschldgigen Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen der Stadt Wien in der
jeweils geltenden Fassung insbesondere auf die aktuelle Wiener Bautechnikverordnung, der Stand der
Technik und die darin angefiihrten Richtlinien und Regelwerke hingewiesen.
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Dariiber hinaus wird auf folgende Prazisierungen und Richtlinien besonders hingewiesen (siehe
Beilagen):

e ,Brandschutztechnische Sicherheitsstandards in Bildungseinrichtungen”
http:// www.wien.gv.at/wohnen/baupolizei/ pdf/brand-sicher-bildungseinrichtungen.pdf

e Das ,Raumbuch und die Raumblatter fir Neubau des Bildungscampus Seestadt aspern IlI”
(2. Verfahrensstufe)
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B.11  Abklirzungen

ANKO Auftragnehmerkataster Osterreich
BGbl. Bundesgesetzblatt

BGF Bruttogeschossflache

Biber Bildungsbereich

BR Bildungsraum

BVergG Bundesvergabegesetz

B-VG Bundesverfassungsgesetz

EWR Europadischer Wirtschaftsraum
FAM Familiengruppe

FM Facilitymanagement

GTVS Ganztages-Volksschule

HWB Heizwarmebedarf

HP Heilpadagogische Gruppe

Ic charakteristische Lange

I-FAM Intergrationsfamiliengruppe
I-KDG Integrationskindergartengruppe
[-Plus Bildungsraum fiir Kinder mit erhéhtem Integrationsbedarf

Kb*V, NW G, max Kihlbedarf

KDG Kindergarten

KKG Kleinkindergruppe

MA Magistratsabteilung

MS Mittelschule

MUFU Multifunktionsflache

NF Nutzflache

SIP Bildungsraum Sonder- und Inklusiv-Padagogik
SF Sanitarflache

TF Technikflache

VF Verkehrsflache

VS Volksschule

WVRG Wiener Vergaberechtsschutzgesetz
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C BEILAGEN —BEARBEITUNGSUNTERLAGEN

C.1 1. Verfahrensstufe
C.01 Unterlagen zum Wettbewerbsgebiet
C.01.1 Baufeld E7 Campus_Entwurf (*.dwg, *.pdf)
C.01.2 StraBBenplanung (*.pdf)
C.01.3  Abbildungen (*.pdf)
c.02 Raum- und Funktionsprogramm (*.pdf)
C.02.1 Raum- und Funktionsprogramm_MA56 (*.pdf)
C.02.2 Raum- und Funktionsprogramm_tabellarisch_nextpm (*pdf)
C.02.3 Priftabelle RFP, Kennwerte, Kreislaufwirtschaft (*.xls, *.pdf)
C.02.4 Priftabelle Kurzzusammenfassung Entwurfsbilanz (*.xls, *.pdf)
c.03 Raumlich funktionales Konzept (*.pdf)
c.04 Padagogisches Konzept (*.pdf)
Cc.05 Vorlage Modelleinsatzplatte
C.05.1 Vorlage Modelleinsatzplatte (*.dwg, *.pdf)
C.05.2 Ubersichtsplan Modelleinsatzplatte (*.dwg, *.pdf)
C.05.3. Fotos Umgebungsmodell (*.jpg)
C.06 Baugrund
C.06.1 Baugrundprognose (*.pdf)
C.06.1.1 Anhang 1Baugrundprognose (*.pdf)
C.06.2 vertiefende Vorstudie Kampfmittel (*.pdf)
C.06.3 Luftbildrecherche Kampfmittel
C.06.4 Geothermischer Bericht Aspern Il (*.pdf)
c.07 Kreislaufwirtschaft
C.07.1 Ein Zirkularitatsfaktor fiir Wien_v1 (*.pdf)
C.07.2 Level(s)-Indikatoren (*.pdf)
c.o8 Klima
C.08.1 Klimaszenarien Wien bis 2100 (*.pdf)
C.08.2 Temperaturunterschiede Stadtklima Zukunft (*.pdf)
C.08.3 SmartKlima City 2022 (*.pdf)
C.09 Brandschutztechnische Richtlinien

C.09.1 Brandschutztechnische Sicherheitsstandards in Bildungeinrichtungen (*.pdf)
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C.09.2 Erlduterung zur OIB-RL2 Ausgabe 2023 (*.pdf)

C.09.3 Veranstaltungsstadtten Richtlinie (*.pdf)

C.09.4 Auflistung der Personenzahlen (*.pdf)

Formblatter Verfasserlnnenbrief und Eignungsnachweise

C.10.1  Formblatt_Verfasserlnnenbrief_Stufe 1(*.docx)

C.10.2 Beilagenverzeichnis_Eignungsprifung (*.pdf)

C.10.3  Formblatt_Technische_Ausstattung (*.pdf)

Eigenerklarung EU Sanktionen (*.pdf)

Informationen und Formblatter fiir BIM-Projekte (*.pdf)

C.12.1  Informationen zur Anforderung und Nachweise f..t BIM-Projekte (*.pdf)
C.12.2 Formblatt_Nachweis BIM Qualifikation_Ausbildungsnachweis (*.docx)
C.12.3  Formblatt_Nachweis BIM Qualifikation_Projektreferenz (*.docx)
Information und Formblatter zur Kostenermittlung

C.13.1 Information Nachweise fir Kostenermittlung der Errichtungs- und Folgekosten
(*.pdf)

C.13.2 Formblatt Nachweis Kostenermittlung der Errichtungs- und Folgekosten (*.docx)

Datenschutz MA 19 (*.pdf)

2. Verfahrensstufe / Vorschau Unterlagen Verhandlungsverfahren

Folgende Unterlagen fiir die 2. Verfahrensstufe und das anschlieBende Verhandlungsverfahren werden
zu Beginn der 2. Verfahrensstufe bekanntgegeben:

C.15
C.16
c.17
c.18
c.19
C.20
Cc.21
C.22
c.23
C.24

Priftabelle RFP, Kennwerte, Kreislaufwirtschaft

Priftabelle Kurzzusammenfassung_Entwurfsbilanz
Priftabelle_Gebauderessourcenpass

Priftabelle_Rlckbaukonzept

Priftabelle_Energiekonzept

Werkvertragskonzept mit Leistungsbildern

Meilenstein - Terminplan

AlA - Konzept und BAP - Konzept

Raumbuch und die Raumblatter fiir Neubau des Bildungscampus Seestadt aspern llI

Formblatt_VerfasserInnenbrief_Stufe 2

W eitere Beilagen werden gegebenenfalls zu Beginn der 2. Verfahrensstufe bekanntgegeben.
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C.3 Links

https://www.wien.gv.at/stadtplanung/aspern-seestadt

https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/stadtvermessung/geodaten

http://www.wien.gv.at/wohnen/baupolizei/ pdf/brand-sicher-bildungseinrichtungen.pdf

https://www.wien.gv.at/ wohnen/baupolizei/ planen/richtlinien/rl-brandschutz.html

https://www.wien.gv.at/ wirtschaft/ gewerbe/technik/ pdf/veranstaltungsstaetten-richtlinie.pdf

https://smartcity.wien.gv.at/strateqie/

https://www.oib.or.at/de/guidelines/ oib-richtlinie-6-nationaler-plan

http://www.xn--komfortlftung-3ob.at/schulen-kindergaerten/6 1-qualitaetskriterien/

https://www.wien.gv.at/umweltschutz/ oekokauf/beschaffung.html

https://www.wien.gv.at/kontakte/ ma20/pdf/ heizlast-studie.pdf

https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/enerqgie/wissen/ leitfaden-hitze-vermeiden.html
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D GESCHAFTSORDNUNG DES PREISGERICHTS
D.1 Verpflichtungen und Aufgaben des Preisgerichts

Die Mitglieder des Preisgerichts bekraftigen,
a) dass sie die Bestimmungen dieser Auslobung vollinhaltlich und vorbehaltlos anerkennen;

b) dass ihnen keine Grinde bekannt sind, die ihre Unbefangenheit und Unabhéangigkeit
beeintrachtigen kdnnten;

¢) dass sie ihr Amt sofort zurliicklegen werden, wenn - durch welche Umstiande auch immer - die
Voraussetzungen im Sinne der lit. b nicht mehr vorliegen sollten;

d) dass sie im Rahmen der durch diese Auslobungsunterlagen festgelegten Bedingungen
unabhdngig und unbeeinflusst nach bestem Wissen und Gewissen ihr Amt als Preisrichterin
bzw. Preisrichter ausiiben werden.

Die Preisrichterinnen bzw. Preisrichter verpflichten sich auBerdem, der Ausloberin bzw.
Autraggeberin unverziglich mitzuteilen, wenn von Teilnehmenden der nachweisliche Versuch
unternommen wurde, sie in ihrer Entscheidung zu beeinflussen.

Das Preisgericht ist zur Objektivitat verpflichtet und tragt diesbezliglich die Verantwortung
gegeniiber Teilnehmenden und Ausloberin bzw. Auftraggeberin.

Das Preisgericht entscheidet in allen Fach- und Ermessensfragen, insbesondere bei der Wahl des
erstgereihten Projekts, der zu pramierenden Wettbewerbsarbeiten und der Nachriickerinnen bzw.
Nachriicker unabhangig und endguiltig.

Das Preisgericht ist verpflichtet, vor Aufhebung der Anonymitdt der Teilnehmenden eine
Entscheidung zu treffen, indem es eine Gewinnerin bzw. einen Gewinner ermittelt.

Die Aufgaben des Preisgerichts sind insbesondere:

a) die Unterstitzung der Ausloberin bzw. Auftraggeberin bei der Erstellung des besonderen Teils
des Auslobungstextes;

b) der Beschluss der veroffentlichungsreifen Auslobungsunterlagen;

c¢) die Beurteilung der Wettbewerbsarbeiten anhand der bekannt gemachten
Beurteilungskriterien;

d) Vorschlag Uuber die Zuerkennung der in der Auslobung vorgesehenen Preise,
Anerkennungspreise und Aufwandsentschadigungen sowie die Bestimmung der
Nachriuckerinnen bzw. Nachricker;

e) die Abgabe von Empfehlungen an die Ausloberin bzw. Auftraggeberin aufgrund des
W ettbewerbsergebnisses;

Das Preisgericht hat seine Entscheidungen aufgrund von Wettbewerbsarbeiten, die anonym
vorgelegt werden, und nur aufgrund der Beurteilungskriterien zu treffen. Der
Preisgerichtsentscheid ist der Ausloberin bzw. Auftraggeberin zur allfdlligen weiteren Veranlassung
zu Uberantworten.

Die Mitglieder des Preisgerichtes entscheiden in ihrer Funktion weisungsfrei.
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Die Preisrichterinnen bzw. Preisrichter Uben ihr Amt in allen Abschnitten des
Architekturwettbewerbs personlich aus.

Die Sitzungen des Preisgerichts sind nicht offentlich. Bis zum Feststehen des
Wettbewerbsergebnisses sind alle Vorpriiferinnen bzw. Vorpriifer, Beraterinnen bzw. Berater,
Preisrichterinnen bzw. Preisrichter sowie sonstige Personen, die bei den Sitzungen des
Preisgerichts, wenn auch nur kurzfristig, anwesend waren, zur strikten Geheimhaltung aller
Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Architekturwettbewerb verpflichtet.

Stindige Beschlussunfahigkeit des Preisgerichts

Fallen so viele Preisrichterinnen bzw. Preisrichter oder an deren Stelle getretene
Ersatzpreisrichterinnen bzw. Ersatzpreisrichter nicht nur voriibergehend aus, dass die
Preisgerichtssitzung mangels Beschlussfahigkeit des Preisgerichts zumindest in absehbarer Zeit
nicht mehr moglich ist, so wird die Ausloberin bzw. Auftraggeberin das Preisgericht fir standig
beschlussunfdhig erklaren und ein neues Preisgericht bestellen.

Tritt die stdndige Beschlussunfdahigkeit wahrend der Phase der Teilnahmefrist ein, werden die
neuen Preisrichterinnen bzw. Preisrichter und Ersatzpreisrichterinnen bzw. Ersatzpreisrichter
mittels einer Berichtigung auf der Vergabeplattform bekanntgegeben.Tritt die stdndige
Beschlussunfahigkeit nach Ende der Teilnahmefrist ein, werden alle Teilnehmenden durch die
Ausloberin bzw. Auftraggeberin von der standigen Beschlussunfdahigkeit des Preisgerichts und den
zur Nachbestellung in Aussicht genommenen Preisrichterinnen bzw. Preisrichter und
Ersatzpreisrichterinnen bzw. Ersatzpreisrichter mittels der Vergabeplattform in Kenntnis gesetzt
und aufgefordert, binnen einer festgelegten Frist, eine allenfalls bestehende Unvereinbarkeit ihrer
Teilnahme mit der Bestellung einer der in Aussicht genommenen Preisrichterin bzw. Preisrichter
oder Ersatzpreisrichterin bzw. Ersatzpreisrichter bekannt zu geben.

Werden berechtigte Unvereinbarkeiten geltend gemacht, so sind diese von der Ausloberin bzw.
Auftraggeberin  zu berilcksichtigen und neue Preisrichterinnen bzw. Preisrichter oder
Ersatzpreisrichterinnen bzw. Ersatzpreisrichter zur Nominierung in Aussicht zu stellen und das
Bestehen von AusschlieBungsgriinden erneut abzufragen. Wird innerhalb der festgelegten Frist
von keinem der Teilnehmenden eine berechtigte Unvereinbarkeit geltend gemacht, wird die
Ausloberin bzw. Aufraggeberin die Preisrichterinnen bzw. Preisrichter und Ersatzpreisrichterinnen
bzw. Ersatzpreisrichter bestellen.

Unvereinbarkeit liegt nur dann vor, wenn zwischen Teilnehmenden oder dessen Mitarbeiterinnen
bzw. Mitarbeiter und einer bzw. einem zur Bestellung zu Preisrichterin bzw. Preisrichter oder
Ersatzpreisrichterin bzw. Ersatzpreisrichter in Aussicht Genommene bzw. Genommenen ein
Naheverhdltnis besteht, welches einen Ausschlussgrund bildet.

Konstituierende Sitzung des Preisgerichts

Beider Konstituierung des Preisgerichts miissen mindestens drei Viertel aller Preisrichterinnen bzw.
Preisrichter oder an deren Stelle getretene Ersatzpreisrichterinnen bzw. Ersatzpreisrichter
mitwirken und mindestens die Halfte der Mitwirkenden Fachpreisrichterinnen bzw.
Fachpreisrichter sein. Dabei muss die Wahl eines oder einer Vorsitzenden, eines oder einer
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stellvertretenden Vorsitzenden sowie von einer Schriftfihrerin bzw. einem Schriftfihrer, unter der
Leitung der Ausloberin bzw. Auftraggeberin oder deren Vertretung, durchgefiihrt werden. Bei der
konstituierenden Sitzung abwesende Preisrichterinnen bzw. Preisrichter kénnen nicht fiir den
Vorsitz im Preisgericht gewahlt werden.

2. In der konstituierenden Sitzung beurteilt das Preisgericht die Auslobungsunterlage und berat die
Ausloberin bzw. Auftraggeberin. Insbesondere ist das Preisgericht um die Klarung folgender
Aspekte besorgt:

a) Arbeitserfordernis der Teilnehmenden

b) Preisgeldbemessung

¢) Inhaltder Absichtserklarung

d) Beurteilungskriterien

e) Vollstandigkeit der Planungsgrundlagen und -richtlinien

f) Vollstandigkeit der von Ausloberin bzw. Auftraggeberin zur Verfiigung gestellten
Planunterlagen

3. AbschlieBend fasst das Preisgericht in seiner konstituierenden Sitzung einen Beschluss Uber die
Auslobungsunterlagen als Voraussetzung fiir die 6ffentliche Bekanntmachung.

4. Uber die konstituierende Sitzung ist ein Resiimeeprotokoll zu verfassen und allen Preisrichterinnen
bzw. Preisrichter und Ersatzpreisrichterinnen und Ersatzpreisrichter zu Gbermitteln.

D.4 Vorgehensweise des Preisgerichts
1. Die Einberufung einer Sitzung des Preisgerichts erfolgt durch die Ausloberin bzw. Auftraggeberin.

2. Der oder die gewadhlte Vorsitzende eroffnet, leitet und schlieBt die Sitzungen, erteilt das Wort -
wobei Wortmeldungen zur Geschaftsordnung bevorzugt zu behandeln sind —, bringt Antrdage zur
Abstimmung und stellt die Abstimmungsergebnisse fest. Vorsitzende sind jederzeit berechtigt, die
Sitzung zu unterbrechen. Vorsitzende sind fir die Arbeitsweise des Preisgerichts in
Ubereinstimmung mit dem Auslobungstext, der Fragebeantwortung und dem Protokoll des
Kolloquiums verantwortlich.

3. Bei Abwesenheit der bzw. des Vorsitzenden nimmt diese Funktion der bzw. die stellvertretende
Vorsitzende wahr.

4. In den Beurteilungssitzungen ist das Preisgericht beschlussfahig, wenn mehr als drei Viertel der
stimmberechtigten Preisrichterinnen bzw. Preisrichter oder die an deren Stelle getretene
Ersatzpreisrichterinnen bzw. Ersatzpreisrichter, die an der Konstituierenden Sitzung teilgenommen
haben, anwesend sind. Mindestens die Halfte der Anwesenden missen stimmberechtigte
Fachpreisrichterinnen bzw. Fachpreisrichter sein. Die bzw. der Vorsitzende oder die bzw. der
stellvertretende Vorsitzende muss anwesend sein.

5. Jeder Sitzung liegt eine vom Vorsitz bestimmte Tagesordnung zugrunde. Eine Anderung der
Tagesordnung kann jederzeit beantragt werden. Uber diesen Antrag ist abzustimmen.

6. Uber Antrags- und Stimmrecht verfiigen nur die Preisrichterinnen bzw. Preisrichter und die an ihre
Stelle getretenen Ersatzpreisrichterinnen bzw. Ersatzpreisrichter. Wenn der Antrag auf
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Schluss der Rednerinnenliste bzw. Rednerliste gestellt wird, hat die oder der Vorsitzende sofort
darliber abstimmen zu lassen. Bei Annahme des Antrags haben nur noch die vor dem Antrag auf
der Rednerinnenliste bzw. Rednerliste eingetragenen Mitglieder fiir eine Rededauer von je funf
Minuten das Wort zu erhalten.

Als Formen der Beschlussfassung sind vorgesehen:

a) die offene Abstimmung, in der im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit der anwesenden
Stimmberechtigten die Entscheidungen des Preisgerichts getroffen werden;

b) die geheime Abstimmung, die stattfindet, wenn das Preisgericht diese beschlieft;

¢) die qualifizierte Mehrheit (bei wesentlichen Entscheidungen kann sich das Preisgericht mit
Beschluss das Erfordernis und den Umfang fiir diesen Modus der Beschlussfassung selbst
auferlegen);

d) beiStimmengleichheit entscheidet die Stimme der bzw. des Vorsitzenden.

Stimmenthaltung im Preisgericht ist nicht zuldssig. Beharrt eine Preisrichterin bzw. ein Preisrichter
auf Stimmenthaltung, muss sie oder er aus dem Preisgericht ausscheiden. In diesem Fall ist das
Ersatzmitglied heranzuziehen.

Neben den Mitgliedern des Preisgerichts ist auch die Anwesenheit von AuBenstehenden wie
Beraterinnen bzw. Beratern, Vorpriferinnen bzw. Vorprifern, Schreibkrdaften und anderen
Personen zur Auskunftserteilung und Versorgung des Preisgerichts zugelassen. AuBler bei
W orterteilung durch ein Mitglied des Preisgerichts haben sich diese Personen an der Beratung des
Preisgerichts nicht zu beteiligen.

Ersatzpreisrichterinnen bzw. Ersatzpreisrichter kdnnen an den Preisgerichtssitzungen jederzeit
ohne Preisgerichtsbeschluss teilnehmen und bei den Preisgerichtsberatungen ohne Antrags- und
Stimmrecht mitwirken, auch wenn die von ihnen zu vertretenden Preisrichterinnen bzw. Preisrichter
ihre Funktion ausiben.

Beivoriibergehendem Ausfall einer Preisrichterin bzw. eines Preisrichters kann diese bzw. dieser in
Antrags- und Stimmrecht vom vorgesehenen Ersatzmitglied vertreten werden.

Bei dauerndem Ausfall einer Preisrichterin bzw. eines Preisrichters kann das vorgesehene
Ersatzmitglied auf Dauer an ihre oder seine Stelle treten.

Erklart sich eine Preisrichterin bzw. ein Preisrichter fiir befangen, gilt dies als dauerhafter Ausfall.
In allen Phasen der Preisgerichtssitzung besteht Protokollpflicht.

Von der Schriftfiihrung ist ein Resimeeprotokoll zu verfassen, das zum Zeichen der Genehmigung
von allen Preisrichterinnen bzw. Preisrichter vor Ende der Preisgerichtssitzung zu unterfertigen ist.
Es hat insbesondere zu enthalten:

a) Ort, Zeit, Dauer und Unterbrechungen der Sitzungen sowie auswértige Besichtigungen;

b) ein vollstdndiges Verzeichnis der Anwesenden, insbesondere der jeweils Stimmberechtigten
und der Abwesenden unter Anfiihrung allfdllig bekannter Verhinderungsgriinde;

c) die Namen der den Vorsitz und das Protokoll fiihrenden Personen;
d) die Darstellung des bei der Beurteilung angewandten Verfahrens in all seinen Phasen;

e) die wortliche Protokollierung einzelner Verhandlungsteile, wenn dies die Mehrheit der
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anwesenden stimmberechtigten Mitglieder des Preisgerichts verlangt;

f) die wortliche Fassung aller zur Abstimmung gebrachten Antrdage, das ziffernmaBige Ergebnis
der Abstimmungen sowie die gefassten Beschlisse;

g) neben dem ziffernmaBigen auch das namentliche Ergebnis einer Abstimmung, wenn dies
mindestens die Halfte der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder des Preisgerichts
verlangt;

h) dieverbale Beurteilung der Projekte und die Begriindung der Entscheidungen des Preisgerichts;

i) das Ergebnis der Preisgerichtssitzung in Ubersichtlicher Form, gegliedert nach Preisen,
Anerkennungspreisen, Aufwandsentschadigungen, Nachrickende auf Preise, Nachriickende
auf Anerkennungspreise, samt Hohe der auszuschiittenden Preise, Anerkennungspreise oder
Aufwandsentschadigungen;

j) Protokollierung aller Namen und Geschaftssitze der Teilnehmenden;

k) die Empfehlungen des Preisgerichts zum Gewinnerprojekt an die Ausloberin bzw.
Auftraggeberin.

Der Vorprifungsbericht wird mit dem Preisgerichtsprotokoll veréffentlicht, wenn dies von dem
Preisgericht mehrheitlich beschlossen wird.

Die bzw. der Vorsitzende oder die bzw. der stellvertretende Vorsitzende des Preisgerichts wird die
Gewinnerin bzw. den Gewinner unverziglich nach Vorliegen des Preisgerichtsentscheids informell
und unverbindlich benachrichtigen.

Beurteilung der Wettbewerbsarbeiten

Die Beurteilung der Wettbewerbsarbeiten hat ausschlieBlich gemaR den in der Reihenfolge ihrer
Bedeutung angegebenen, nicht gewichteten Beurteilungskriterien zu erfolgen, die im
Auslobungstext genannt sind.

Die beider Beurteilung der Wettbewerbsarbeiten vom Preisgericht anzuwendende Vorgangsweise,
Informations-, Auswahl-, Ausscheidens-, Riickholungsrundgange, Gesamt- oder Teildiskussionen,
synchrone Arbeitsgruppen, Vortrage von Vorpriifenden und Beratenden, Lokalaugenscheine etc. -
ist von der bzw. dem Vorsitzenden vorzuschlagen. Die Vorgangsweise richtet sich nach Art und
Umfang der Aufgabenstellung, nach der Anzahl der eingereichten Wettbewerbsarbeiten und nach
all jenen besonderen Umstdnden, die aus dem betreffenden Architekturwettbewerb resultieren.

Das Preisgericht hat jede einseitige Berlicksichtigung von Beurteilungskriterien zu vermeiden.

Unaufgefordert erbrachte Ausarbeitungen, die Uber die im Auslobungstext geforderten
Ausarbeitungen hinausgehen, werden vom Preisgericht nicht beurteilt.

Die Ausloberin bzw. Auftraggeberin behidlt sich vor, Uberarbeitungen von jenen
W ettbewerbsarbeiten zu verlangen, die fir Preise, Anerkennungspreise,
Aufwandsentschidigungen oder als Nachriickende infrage kommen. Solche Uberarbeitungen
miussen vom Preisgericht beschlossen werden, die Entscheidungsgriinde sind zu protokollieren.
Uberarbeitungen kénnen nur unter Wahrung der Anonymitit und der Kontinuitit der im
Auslobungstext festgelegten Aufgabenstellung stattfinden. Die Zusammensetzung des
Preisgerichts bleibt unverdndert. Wahrend der Uberarbeitung ist die Preisgerichtssitzung bis zur
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endgiltigen Entscheidung zu vertagen.

Den in die Uberarbeitung einbezogenen Teilnehmenden sind vom Preisgericht anonym konkrete
Aufgaben bzw. Fragen zu ihren Wettbewerbsarbeiten zu stellen.

Vertagung der Preisgerichtsitzung: Kommt das Preisgericht zur Ansicht, dass wesentliche
Entscheidungsgrundlagen fehlen oder nicht eindeutig zu beurteilen sind, sind MalBnahmen zur
Beibringung dieser Entscheidungsgrundlagen zu treffen und die Beurteilungssitzung bis dahin zu
vertagen. Als erforderliche MaBBnhahmen zur Klarung der Entscheidungsgrundlagen kommen
insbesondere in Betracht: Eine vertiefte Vorpriifung, ein Dialog mit den betroffenen Teilnehmenden
und eine ungeplante Uberarbeitung von Wettbewerbsprojekten. Das Preisgericht hat den
Beschluss zur Vertagung im Protokoll zu begriinden.

Ex-aequo-Rénge fiir Preise, Anerkennungspreise und Nachriickende sind nicht zuldssig.

Die Entscheidungen des Preisgerichts miissen nachvollziehbar schriftlich begriindet werden. Die
Projekte, die fur die Preise und Anerkennungspreise vorgesehen sind, sind auf jeden Fall einzeln
nachvollziehbar und ausfiihrlich zu begriinden.

Das Preisgericht setzt nachriickende Projekte fest, die an die Stelle pramierter Projekte treten, falls
auf diese und deren Verfasserinnen bzw. Verfasser Ausscheidensgriinde oder Ausschlussgriinde
zutreffen. Dabei ist die Reihenfolge des Nachriickens fiir die Preisrange und fir die
Anerkennungspreise festzulegen.
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